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1. Einleitung 
 
Zusätzlich zu den Regelbedarfen und den gesondert zu erbringenden Mehrbedarfen um-

fasst das Arbeitslosengeld II gem. § 19 I Satz 3 SGB II die Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung. Diese Bedarfslagen werden grundsätzlich nach § 22 in angemessener Höhe er-

bracht. Da aktuell von der gesetzlich möglichen Satzungsermächtigung durch die Bun-

desländer gemäß § 22a Abs. 1 SGB II kein Gebrauch gemacht wird, ist die Beurteilung, 

welche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung angemessen sind, damit dem zu-

ständigen Leistungsträger überlassen. 

 

Durch den Landkreis Nordwestmecklenburg als Träger der Leistungen gemäß § 6 Absatz 

1 Nr. 2 SGB II werden bis zum Inkrafttreten eines etwaigen Landesgesetzes im Sinne von 

§ 22a Abs. 1 SGB II die Kriterien für die Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkos-

ten im Wege einer Verwaltungsrichtlinie wie folgt bestimmt. Diese hat insbesondere das 

Ziel, im möglichen Rahmen eine Gleichbehandlung der Leistungsempfänger innerhalb 

des Kreisgebietes sicherzustellen und gleichzeitig den Mitarbeitern eine Hilfestellung in 

der Handhabung der anzuwendenden rechtlichen Regelungen und Erwägungen auf der 

Grundlage aktueller Rechtsprechung zu bieten. Als Hilfestellung bei der Bewilligungspra-

xis im Jobcenter sind diese als Richtlinie einzelfallbezogen im Hinblick auf die gesetzge-

berische Regelungsintention anzuwenden und auszulegen. Hierbei ist damit stets der 

Einzelfall beachtlich und zu würdigen (vgl. §§ 1 und 3 SGB II), sodass sichergestellt ist, 

dass gleichgelagerte Fallgestaltungen auch gleich entschieden werden. Eine abwei-

chende Entscheidung ist danach möglich, jedoch im Rahmen zu treffender Ermessens-

erwägungen ausführlich zu begründen und zu dokumentieren.  

 

Dabei dient die Übernahme der anzuerkennenden Kosten der Unterkunft der Befriedi-

gung eines menschlichen Grundbedürfnisses, des Wohnens. Sie bildet einen Eckpfeiler 

für die Erreichung des übergeordneten Hilfeziels, der Loslösung von der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende, und ist Teil grundgesetzlicher verbürgerter Rechtspositionen. 

 

Die Übernahme von Wohnungskosten soll sich insgesamt wirtschaftlich gestalten. Bei 

der Entscheidung über die Bewilligung von wirtschaftlich angemessenen Kosten der Un-

terkunft sind die Gesamtumstände der Betroffenen, aber auch die Situation am Woh-

nungsmarkt zu berücksichtigen. Ziel ist es, Wohngebiete im Regelfall möglichst sozial-

verträglich zu mischen.  

 

Insgesamt soll durch eine aktive Unterstützung erreicht werden, dass sich die Woh-

nungsmieten von Hilfeempfängern deutlich innerhalb der genannten Richtwerte bewe-

gen. In besonders begründeten Einzelfällen kann es erforderlich sein, diese Grenzen zu 

überschreiten. Dies kann aber nur geschehen, wenn es keine andere wirtschaftlich ver-

tretbare Lösung gibt. 

 

 

 

 

 



5 

2. Grundsätzliches 
 
Unterkunftsbedarfe können nur anerkannt werden, wenn der Wohnraum zum Wohnen 

genutzt wird und hierfür Aufwendungen entstehen.  

 

Das Miet- oder mietähnliche Nutzungsverhältnis muss für Wohnraum bestehen. In die-

sem Sinne versteht sich der Begriff „Wohnraum“ im Regelfall für Räume oder bauliche 

Anlagen beziehungsweise entsprechende Teile hiervon, die nach ihrer Gestaltung und 

Ausstattung tatsächlich zum Wohnen bestimmt und geeignet sind. Sie müssen vor den 

Unbilden der Witterung schützen, einen gewissen Wohnstandard erfüllen und einen 

Raum für Privatheit gewähren. 

 

Ob eine Unterkunft als Wohnraum im Sinne des SGB II anerkannt werden kann, ist nicht 

davon abhängig, ob er rechtmäßig genutzt wird (beispielsweise fehlende Untermieter-

laubnis oder baurechtliche Unzulässigkeit) oder wie die Verhältnisse formal vertraglich 

ausgestaltet wurden. Entscheidend ist, dass Aufwendungen entstehen, durch deren 

Übernahme nach dem SGB II der Wohnraum gesichert und Obdachlosigkeit verhindert 

werden kann. Die Existenzsicherung ist hier vorrangig. Beherbergungsbetriebe oder 

sonstige zur Unterkunft genutzte Einrichtungen (zum Beispiel Hotels, Pensionen, Frau-

enhäuser, Übergangs- bzw. Obdachlosenwohnheime,) können daher grundsätzlich als 

Wohnraum angesehen werden.  

 

Ausschließlich gewerblich, geschäftlich oder beruflich genutzte Flächen sind kein Wohn-

raum. Das gilt auch, wenn sich die Antragstellerin oder der Antragsteller tagsüber dort 

ausschließlich aufhalten. 

 

Dabei umfassen Aufwendungen regelmäßig alle rechtswirksam entstandenen und fälli-

gen Zahlungsverpflichtungen die sich aus dem Mietvertrag oder anderen Vertragsver-

hältnissen für die Überlassung von Wohnraum ergeben. Darüber hinaus können Auf-

wendungen aus einem mietähnlichen Nutzungsverhältnis entstehen (z.B. Nutzungsver-

hältnis nach fristloser Kündigung, Nutzungsvereinbarung für dezentrale Unterkunft, 

Dienstwohnung etc.). 

 

Für eine unentgeltliche Nutzung können keine Unterkunftsbedarfe anerkannt werden 

(beispielsweise bei einem dinglich gesicherten Wohnrecht, Aufnahme bei Freunden 

ohne Untermietverhältnis). 

 

Ein Mietverhältnis (mündlich oder schriftlich) liegt insbesondere dann vor, 

- wenn der Vertragsgegenstand in der Hauptsache die Überlassung von Wohnraum ist, 

- wenn ein Untermietverhältnis besteht oder 

- bei Mietern in Wohngemeinschaften  

und sich daraus eine rechtswirksame Zahlungsverpflichtung des Leistungsempfängers 

ergibt.  

 

Untermietverträge sind somit grundsätzlich zu akzeptieren, wobei auf die Vorlage des  

Hauptmietvertrages kein Anspruch besteht. Einnahmen aus Untervermietung, die die  
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unangemessenen Unterkunftsbedarfe auf ein angemessenes Niveau senken, sind von 

der tatsächlichen Bruttokaltmiete abzusetzen. Sie mindern den Bedarf für die Unter-

kunft unmittelbar und nicht mittelbar über eine Einkommensanrechnung. 

 

Bei Verträgen zwischen Angehörigen kommt es nicht auf den Fremdvergleich zu Verträ-

gen mit Personen an, die nicht miteinander verwandt oder verschwägert sind. Es ist ent-

scheidend, ob die Antragstellerin oder der Antragsteller die Aufwendungen für die Un-

terkunft auf Grund einer zivilrechtlich wirksamen Vereinbarung tragen muss. Dabei 

reicht es allerdings nicht aus, dass ein schriftlicher Mietvertrag vorgelegt wird. Vielmehr 

muss nachgewiesen oder mit Blick auf die Besonderheiten des Einzelfalls hinreichend 

glaubhaft gemacht werden, dass der Vertrag und die darin enthaltenen Vereinbarungen 

tatsächlich praktiziert werden (beispielsweise Kautions- und Mietzahlungen, Renovie-

rungspflichten). 

 

Tatsächliche Aufwendungen liegen vor, wenn der Leistungsberechtigte die Miete bereits 

gezahlt hat und dann die Erstattung verlangt. Sie liegen bereits auch dann vor, wenn der 

Leistungsberechtigte einer wirksamen, nicht dauerhaft gestundeten Mietzinsforderung 

ausgesetzt ist.1  

 

Als Nachweis gelten im Regelfall: 

- Überweisungs- und Einzahlungsbelege (Ausschnitte aus den Kontoauszügen) oder 

- Auszüge aus dem Steuerbescheid der vermietenden Angehörigen, soweit dieser eigen-

ständig eingereicht wird; Anforderung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

möglich. 

 

Unerheblich ist, ob Wohnraum innerhalb der elterlichen Wohnung untervermietet wird, 

oder die Eltern eine separate Wohnung an das Kind vermieten (beispielsweise Einlieger-

wohnung im selben Haus, Eigentumswohnung in einemanderen Haus). Die im Mietver-

trag vereinbarten tatsächlichen Aufwendungen sind auch hier als Bedarf anzuerkennen, 

soweit sie angemessen und ortsüblich sind. Die Aufwendungen sind nach Kopfzahl auf-

zuteilen, wenn in einem gemeinsamen Haushalt sowohl die Eltern als auch die volljähri-

gen Kinder hilfebedürftig sind und kein Mietvertrag vorliegt, der etwas anderes verein-

bart. 

 

Auch bei Mietverträgen unter Verwandten kommt daher grundsätzlich eine Berücksich-

tigung dieser Kosten für Unterkunft und Heizung in Betracht. Als nahe Verwandte gel-

ten: Ehegatten, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder, Geschwister, Verschwägerte 

ersten Grades untereinander. 

 

Bei Zweifeln am tatsächlichen Vollzug der vereinbarten Hauptpflichten aus einem 

Mietvertrag (= Überlassung der Wohnung einerseits und Mietzahlung andererseits) ist 

im jeweiligen Einzelfall zu prüfen und festzustellen, d.h. zu dokumentieren, ob der Leis-

tungsberechtigte überhaupt einer ernsthaften Mietzinsforderung ausgesetzt ist. Insbe- 

sondere ist festzustellen, ob der Vertragsinhalt auch tatsächlich vollzogen wird, d.h. ob  

                                                           
1

 BSG-Urteil vom 03.03.2009, Az.: B 4 AS 37/08 
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die Absicht bestand oder besteht, den Mietzins zu zahlen. Indiz ist auch der rechtliche  

Bindungswille der anderen Vertragspartei. 

 

Bei einem Mietverhältnis unter nahen Verwandten sind die Mieteinnahmen als Ein-

künfte beim Vermieter zu versteuern. Aus diesem Grund ist in geeigneter Form darauf 

hin zu wirken, dass kein Missbrauch durch ein Mietverhältnis (Steuerhinterziehung § 370 

AO) stattfindet. Es sollte durch eine schriftliche Mitteilung an das zuständige Finanzamt 

die Mietzahlung offengelegt werden. Das Finanzamt hat dann die Möglichkeit zur Kon-

trolle. 

 

3. Grundsatz der Angemessenheit 
 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden auf der Grundlage von § 22 Absatz 1 SGB II 

in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. So-

weit die Aufwendungen den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang 

übersteigen, sind sie als Bedarf so lange zu berücksichtigen, wie es dem Hilfebedürftigen 

nicht möglich oder zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten o-

der auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für 

sechs Monate. 

 

Die Angemessenheit der Aufwendungen für Mietwohnungen, Eigenheime und Eigen-

tumswohnungen richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls, vor allem nach 

der Person des Leistungsberechtigten, der Art des Bedarfs und den örtlichen Verhältnis-

sen. Die Angemessenheit der Aufwendungen richtet sich nach der angemessenen 

Wohnfläche und dem angemessenen Quadratmeterpreis. Die Angemessenheit der 

Wohnfläche richtet sich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen.  

 

Die vorgenannten Kriterien bilden die Grundlage für die einzelfallbezogen anzuwen-

dende, durch das BSG entwickelte, Produkttheorie. Die Berechnung setzt sich aus der 

maßgebenden Wohnfläche und dem Mietstandard 2 zusammen und bezieht sich immer 

auf den örtlichen Wohnungsmarkt im Landkreis Nordwestmecklenburg. 3 

 

Zunächst sind daher nach den folgenden Bearbeitungshinweisen die angemessenen Be-

darfe einzelfallbezogen zu ermittelten (Mietobergrenze) und mit den tatsächlichen Auf-

wendungen zu vergleichen. Angemessen ist eine Wohnung nur, wenn sie nach Ausstat-

tung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen entspricht, und 

keinen gehobenen Wohnstandard aufweist.4  

 

Übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen die abstrakten Grenzen, ist zum weite- 

ren Vorgehen auf die Bearbeitungshinweise unter dem Stichwort „Kostensenkungsver- 

fahren“ zurückzugreifen. 

 

                                                           
2

 BSG, Urteil vom 07.11.2006 - B 7b AS 10/06 R 

3
 Zum relevanten „örtlichen Wohnungsmarkt“ siehe LSG BadWürtt., Urteil vom 17. 7. 2008 - L 7 AS 1797/08 

4
 BSG, Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 50/09 R 
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Zur Bestimmung der angemessenen Unterkunftskosten sind grundsätzlich die nachfol-

genden Auslegungsbestimmungen anzuwenden.     

          

   

3.1  Maßgebende (angemessene) Wohnungsgröße  
 

 

3.1.1 bei Wohnungen 
 

Für Mietwohnungen gelten folgende Wohnflächenobergrenzen: 

 

 Personenzahl Wohnfläche maximal 

1  bis 50 m² 

2  50 - 60 m² 

3  60 - 75 m² 

4  75 - 90 m² 

5  90 - 105 m² 

Jede weitere Person 15 m² 

 

Die Küche und andere erforderliche Nebenräume sind in der angegebenen Quadratme-

terzahl enthalten. Die Höchstwerte für die Wohnungsgrößen bilden grundsätzlich nur 

die Obergrenzen für angemessenen Wohnraum. Es besteht kein Anspruch darauf, diese 
Grenzen in vollem Umfang auszuschöpfen. 
 
Ein abweichender Wohnflächenbedarf kann im Einzelfall insbesondere in folgenden Fall-

konstellationen gegeben sein: 

 

- bei einer dauerhaften Erkrankung, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder beson-

deren Lebensumständen, wenn dadurch ein besonderer Mehrbedarf begründet 

ist, max. Erhöhung der Haushaltsgröße um 1 Person; zusätzlich sind z. B. für Per-

sonen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Preise für verfügbare behin-

dertengerechte Wohnungen im Landkreis zu prüfen und die Angemessenheit an-

schließend individuell zu bestimmen; 

- bei akut notwendiger Wohnraumversorgung, wenn Wohnungen zum Richtwert 

tatsächlich nicht zur Verfügung stehen; 

- wenn die Absenkung der unangemessenen Aufwendungen unter Berücksichti-

gung der bei einer Wohnung zu erbringenden Leistungen unwirtschaftlich wäre; 

- Schwangerschaft: Erhöhung der Haushaltsgröße um 1 Person ab Beginn der 13. 

Schwangerschaftswoche, insoweit der vorhandene Wohnraum nicht als ausrei-

chend anzusehen ist; 

- Nachweislich weiterer Wohnbedarf in absehbarer Zeit aus anderen Gründen, 
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z.B. wegen Rückkehr eines Kindes aus Heimerziehung, Familienpflege oder Nach-

zug von Familienangehörigen; 

- feststehende vorübergehende Leistungsberechtigung/Hilfebedürftigkeit; 

- Ausübung des Umgangsrechts 

 

In die Entscheidungsfindung sind folgende Aspekte einzubeziehen: 

� Alter, Anzahl, Geschlecht der Kinder 

� Wohnungssituation des Elternteils 

� Regelmäßigkeit/Intensität der Aufenthalte 

� ergeben sich höhere Wohnkosten wegen der Wahrnehmung des Umgangs-

rechts, sind diese dem umgangsberechtigten Elternteil zuzurechnen und nicht 

dem Kind; 5 
- lange Wohndauer bei älteren Menschen (max. 2 Jahre vor Erreichen der Alters-

grenze); 

- übergangsweise (max. 1 Jahr) nach Versterben eines Angehörigen, der zum ge-

meinsamen Haushalt gehörte. 

 

Hierbei kommt es stets auf die Gesamtumstände und eine unabdingbare Notwendigkeit 

für eine Abweichung an. Die Abweichende Entscheidung ist zu erläutern und in der Leis-
tungsakte nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

Das Vorhalten von Wohnraum für außerhalb der Haushaltsgemeinschaft lebende Fami-

lienangehörige (z.B. auswärts studierende erwachsene Kinder) kann bei der Prüfung der 

Angemessenheit des Wohnbedarfs im Allgemeinen nicht berücksichtigt werden. 

 

Ausnahmen sind in besonders gelagerten Einzelfällen möglich, z.B. wenn 

• das Jugendamt besondere Erziehungshilfe nach dem SGB VIII gewährt 

und einen entsprechenden Bedarf für die Reintegration in die Familie in-

nerhalb der nächsten 12 Monate befürwortet,  

• der andere Elternteil das Kind für längere Zeit versorgt, z.B. bei einer län-

gerfristigen Erkrankung des Elternteils, bei dem das Kind sonst lebt.  

 

Hält sich das Kind je zur Hälfte bei beiden Elternteilen auf (sog. echtes Wechselmodell), 
wird das Kind/werden die Kinder bei der Ermittlung der angemessenen Bruttokaltmiete 

bzw. der angemessenen Wohnfläche vollständig berücksichtigt. 

 

Ein solches Wechselmodell liegt nach der BGH-Rechtsprechung jedoch nur dann vor, 

wenn kein Elternteil wesentlich mehr Betreuungsleistungen für das Kind erbringt als der 

andere Elternteil. Der Betreuungsaufwand muss annähernd gleich verteilt sein und 

beide Elternteile tragen gleichmäßig die Verantwortung für die Sicherstellung der Be- 

treuung. 

 

                                                           
5

 BSG, Urteil vom 17.02.2016 - B4 AS 2/15 R 
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Auch dann, wenn beide Eltern gleich viel Zeit mit der Betreuung des Kindes verbringen, 

liegt nur dann ein echtes Wechselmodell vor, wenn auch die Verantwortung für die Si-

cherstellung der Betreuung bei beiden Eltern liegt (OLG Frankfurt/M., FamRZ 2014, 46). 

Das ist nicht der Fall, wenn sich letztlich doch (nur) die Mutter um das Kind kümmern 

muss, falls dieses krank wird, oder falls der  Vater  unerwartet  Überstunden  machen 

muss usw. In einem solchen Fall bildet nur der Haushalt der Mutter einen verlässlichen 

Lebensmittelpunkt für das Kind. Von einem echten Wechselmodell kann man also nur 

sprechen, wenn auch der Vater Arbeitseinsätze ablehnen kann, die in die Betreuungszeit 

fallen, bzw. er bei Krankheit des Kindes Urlaub nehmen kann (und dies auch wirklich 

tut). Ein echtes Wechselmodell liegt auch dann nicht vor, wenn es letztlich doch allein 

die Mutter ist, die sich um die Beschaffung von Kleidung und Schulutensilien kümmern 

muss und das Kind zum Schul- oder Musikunterricht bringt (BGH FamRZ 2014, 917). 

 
 

3.1.2  bei selbstbewohntem Wohneigentum 
 

Ein selbstbewohntes Hausgrundstück von angemessener Wohnfläche ist nicht als Ver-

mögen zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 SGB II). Ein selbst genutztes Haus-

grundstück ist mit einer Wohnfläche von bis zu 140 Quadratmetern; bewohnen mehr 

als vier Personen das Hausgrundstück, erhöht sich die maßgebliche Wohnfläche um je-

weils weitere 20 Quadratmeter für jede weitere Person; höhere Wohnflächen sind an-

zuerkennen, sofern die Berücksichtigung als Vermögen eine besondere Härte darstel-

len würde. 

Eine selbstbewohnte Eigentumswohnung von angemessener Wohnfläche ist nicht als 

Vermögen zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 SGB II). Eine selbstgenutze Ei-

gentumswohnung ist mit einer Wohnfläche von bis zu 130 Quadratmetern; bewohnen 

mehr als vier Personen das Hausgrundstück, erhöht sich die maßgebliche Wohnfläche 

um jeweils weitere 20 Quadratmeter für jede weitere Person; höhere Wohnflächen 

sind anzuerkennen, sofern die Berücksichtigung als Vermögen eine besondere Härte 

darstellen würde. 

Bei Grundstücken wird eine Fläche von bis zu 700 m² als angemessen anerkannt. Bei 

größeren Grundstücken ist zu prüfen, ob eine Teilung und Verwertung wirtschaftlich 

möglich ist, d.h. ob durch Verkauf ein Wert erzielt werden kann, der mindestens 80 % 

des Bodenwertes erreicht. Im Falle der Teilbarkeit und Verwertbarkeit sind die selbstän-

dig verwertbaren Grundstücksteile als Vermögen gemäß § 12 SGB II zu berücksichtigen. 

Ist die Verwertung ausgeschlossen, bleibt die Größe des Grundstückes unberücksichtigt. 

Die Angemessenheit der Unterkunfts- und Heizkosten richtet sich bei selbst bewohntem 

Eigentum nach den Angemessenheitskriterien für eine Mietwohnung. Die Kosten sind 

maximal in diesem Rahmen zu übernehmen. 
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3.2  Angemessener Quadratmeterpreis – schlüssiges Konzept  
 
Hauptkriterium zur Beurteilung der Angemessenheit sind die vom Landkreis Nordwest-

mecklenburg auf der Grundlage der Ermittlung des Mietpreisniveaus auf dem örtlichen 

Wohnungsmarkt erlassenen Richtwerte. Hierbei hat sich der Landkreis für eine Unter-

teilung in vier Vergleichsräume entschieden. Da ein örtlicher Mietspiegel für den Land-

kreis fehlt, wurde eine Mietwerterhebung der Firma F + B Forschung und Beratung für 

Wohnen Immobilien und Umwelt GmbH herangezogen. Durch diese wurden die Ange-

messenheitsrichtwerte für die Kosten der Unterkunft auf der Grundlage eines schlüssi-

gen Konzeptes ermittelt und in einem entsprechenden Methodenbericht dargestellt. 

 

Die Produkttheorie gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts findet weiter-

hin Anwendung. 6 

 

Grundlage für die Angemessenheitsprüfung bei einem einfachen Wohnungsstandard ist 

immer die Bruttokaltmiete bzw. der ermittelte Quadratmeterpreis für die Bruttokalt-

miete (vgl. Anlage 1).  
 

3.3 Umsetzung der Produkttheorie 
 

Das Produkt aus Quadratmeterpreis und Wohnungsgröße soll in der Regel nicht den 

festgelegten Richtwert für die entsprechende Personenzahl überschreiten (vgl. Anlage 

1 Spalte C). Hierbei sind die Wohnungsgröße und der Wohnungsstandard, wie er regel-

mäßig im Quadratmeterpreis zum Ausdruck kommt, zu berücksichtigen, wobei nicht 

beide Faktoren (Wohnungsgröße und Wohnungsstandard) isoliert betrachtet "ange-

messen" sein müssen. Es bleibt daher dem/der Leistungsberechtigten vorbehalten, ob 

er/sie zugunsten eines höheren Quadratmeterpreises eine kleinere Wohnung oder auch 

umgekehrt anmieten will.7 Die Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unter-

kunft ergeht auf Grundlage der Bruttokaltmiete (Nettokaltmiete zuzüglich der kalten Be-

triebskosten). 

 

Die Zuordnung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erfolgt bei Nutzung einer 

Unterkunft durch mehrere Personen grundsätzlich nach der Kopfzahl.8 Dies gilt auch, 

wenn die Unterkunft von einem nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Dritten ge-

nutzt wird, der nach anderen Leistungsgesetzen nur geringfügige Leistungen für Unter-

kunft erhält und von den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ausgeschlossen 

ist.9 

 

 

 

                                                           
6 BSG, Urteil vom 19.10.2010 - B 14 AS 50/10 R. 
7

 BSG, Urteil vom 19.2.2009, B 4 AS 30/08 R; Rd. - Nr. 24 der Begründung 

8
 BSG, Urteil vom 23.11.2006 - B 11b AS 1/06 R, Urteil vom 31. 10. 2007 - B 14/11b AS 7/07 R und Urteil vom 19. 3. 2008 -      

    B 11b AS 13/06 R 
9

 BSG, Urteil vom 19.03.2008 - B 11b AS 13/06 R (LSG Nds., Bremen, Urteil vom 23.03.2006 - L 8 AS 307/05) 
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3.4   Nichtprüfungsgrenze 
 
Auch unangemessene Aufwendungen können im Einzelfall in tatsächlicher Höhe aner-

kannt werden, wenn ein Wohnungswechsel zur Senkung der Aufwendungen für die Un-

terkunft unwirtschaftlich wäre (§ 22 Absatz 1 Satz 4 SGB II). Ob ein Umzug unwirtschaft-

lich ist, muss grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft werden. Um Bagatellfälle von 

vornherein auszuschließen, gilt für die jeweilige Wohnungsgröße eine vereinfachte Prüf-

grenze.  

 

Die Nichtprüfungsgrenze wird gebildet durch einen Zuschlag zur maßgeblichen Brutto-

kaltmiete von 10 Prozent. Ein Senkungsverfahren ist erst zu prüfen, wenn die Nichtprü-

fungsgrenze überschritten wird. Insoweit werden die an sich unangemessenen Aufwen-

dungen für die Unterkunft anerkannt. 

 

Die Nichtprüfungsgrenze gilt jedoch nur für Wohnungen, die 

 

- vor Eintritt in den Leistungsbezug angemietet und aus eigenem Einkommen 

und/oder Vermögen der Antragstellerin oder des Antragstellers finanziert wur-

den und bei Anmietung ein Leistungsbezug für die Antragstellerin oder den An-

tragsteller nicht absehbar war; 

- während des Leistungsbezuges angemietet wurden und deren tatsächliche Auf-

wendungen zum Zeitpunkt der Anmietung angemessen waren (Beispiel: die BKM 

wurde bei Anmietung eingehalten. Im Laufe der Jahre wurde die Miete rechts-

wirksam erhöht und damit wird die Bruttokaltmiete überschritten.). 

 

 

4. Bestandteile der Unterkunftskosten 
 
Die Kosten der Unterkunft setzen sich wie folgt zusammen. 

 

 

4.1  Bei Mietwohnungen 
 
Bei Mietwohnungen umfassen die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft die nach 

dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Mietsache geschuldeten Kosten. Dies sind ne-

ben dem Kaltmietzins (Grundmiete) die mietvertraglich geschuldeten Nebenkosten 

(bzw. Betriebskosten). 

 
 
4.1.1 Netto-Kaltmiete 
 

Die Netto-Kaltmiete ist die Grundmiete ohne kalte und warme Betriebskosten. 
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4.1.2 kalte Betriebskosten 
 

Zu den Nebenkosten gehören alle Kosten der Wohnung, die vom Vermieter nach § 556 

Abs. 1 BGB rechtlich zulässig auf den Mieter umgelegt werden können, wie unter ande-

rem Grundsteuer, Kosten für Wasser- und Abwasserversorgung, Müllgebühren, Schorn-

steinreinigung, Gebäudeversicherung, gemeinschaftliche Treppenbeleuchtung, Haus-

meisterkosten (siehe Anlage 2). 
 
Zu beachten ist, dass teilweise kalte Betriebskosten auch in Vorauszahlungen an Ener-

gieversorgungsunternehmen enthalten sein können (zum Beispiel Kalt- und/oder Ab-

wasserkosten). 

 

Als Hausverwaltungskosten werden nur Aufwendungen für einen Hauswart anerkannt, 

nicht aber die Verwaltungskosten des Vermieters. Die Gebühren für Gemeinschaftsan-

tenne oder Kabelanschluss werden nur als Nebenkosten anerkannt, wenn der Mieter sie 

nicht im Einvernehmen mit dem Vermieter ausschließen kann.  

 

Die Aufwendungen für die Überlassung von Garage/Stellplatz und/oder einer Einbaukü-

che werden regelmäßig nicht als notwendiger Unterkunftsbedarf übernommen, es sei 

denn, die Wohnung ist ohne diese Bestandteile nicht anmietbar, und der gesamte Miet-

preis (Bruttokaltmiete) hält sich bei fehlender Abtrennbarkeit noch innerhalb der Ange-

messenheit (vgl. BSGE v. 7.11.2006, B 7b AS 10/06 R, Randz. 28 und v. 18.05.2021, B 14 

AS 39/20 R). 

 

 

4.1.3 Beurteilung der Angemessenheit der Nettokaltmiete und der kalten Be-
triebskosten 

 

Hauptkriterium zur Beurteilung der Angemessenheit sind die vom Landkreis Nordwest-

mecklenburg auf der Grundlage der Ermittlung des Mietpreisniveaus auf dem örtlichen 

Wohnungsmarkt erlassenen Richtwerte. Hierbei hat sich der Landkreis für eine Unter-

teilung in vier Vergleichsräume entschieden.  

 

Nachdem ein örtlicher Betriebskostenspiegel für den Landkreis fehlt, wurde für die zwei 

Regionen sowie für die Hansestadt Wismar eine Wohnwerterhebung der Firma For-

schung und Beratung für Wohnen Immobilien und Umwelt GmbH herangezogen.  

 

Grundlage für die Angemessenheitsprüfung ist immer die Summe aus der Grundmiete 

und den kalten Betriebskosten bzw. der ermittelte Quadratmeterpreis für die kalten Be-

triebskosten (vgl. Anlage 1).  
 
In besonders begründeten und nachgewiesenen Einzelfällen kann eine Überschreitung der Richtwerte 

aus sozialen Gründen oder in Härtefällen gerechtfertigt sein. Dies kann der Fall sein bei: 
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- wesentlichen sozialen Bezügen (z. B. Schulweg von Kindern, Betreuungseinrich-

tungen, Kindertagesstätten, Schulen mit eigenständigem Profil und besonderer 

inhaltlicher Ausrichtung des Unterrichts, Pflege insbesondere naher Angehö-

riger), 

- Schwangeren, 

- Personen, die in den innerhalb der nächsten sechs Monaten nachweislich über 

ein bedarfsdeckende Einnahmen für die Bedarfsgemeinschaft verfügen werden. 

- Eigener Pflegebedürftigkeit, erheblichen Erkrankung oder einer Schwerbehinder-

ung mit den Merkzeichen aG, B, Bl oder H, ein Umzug wegen der vorhandenen 

Infrastruktur nicht zuzumuten ist 

- Modernisierungszuschlägen, 

- Personen, die eine eigene Wohnung benötigen, um eine Unterbringung im Rah-

men der Kinder- und Jugendhilfe zu beenden oder wenn die Anmietung im Rah-

men einer Entscheidung über eine Hilfe zur Erziehung eine bedarfsgerechte, 

weniger intensive Hilfe ermöglicht. 

 

 

4.1.4 Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
 

Forderungen aus Nebenkostenabrechnungen sind grundsätzlich bei Angemessenheit zu 

übernehmen. Guthaben sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben anzurechnen. 

Der jeweilige Fälligkeitstermin der Abrechnung ist in geeigneter Art und Weise (Wvl. 

etc.) nachzuhalten, um das jeweilige Abrechnungsergebnis (Guthaben oder Nachzah-

lung) prüfen zu können. Lediglich in den Fällen, in denen Pauschal- oder Inklusivmieten 

vereinbart wurden, erfolgt keine Abrechnung. 

 

Die Vermieterin oder der Vermieter muss spätestens 12 Monate nach Ende der Abrech-

nungsperiode die Abrechnung zugeschickt haben. Bei verspäteten Abrechnungen kann 

keine Nachforderung gestellt werden (§ 556 Absatz 3 Satz 2 BGB). Insoweit kommt eine 

Übernahme grundsätzlich nicht in Betracht. Es sei denn, die Vermieterin oder der Ver-

mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.  

 

a) Rückzahlungen und Gutschriften 

 

Erhält der/die Leistungsberechtigte eine Rückzahlung oder eine Gutschrift aufgrund ei-

ner Nebenkosten- und/oder Heizkostenabrechnung gemäß § 22 Abs. 3 SGB II, mindert 

diese die tatsächlichen Aufwendungen und damit den Bedarf für die Unterkunft und 

Heizung in dem Folgemonat bzw. in den Folgemonaten nach dem Monat der Rückzah-

lung oder der Gutschrift. 

 

Für die Berücksichtigung der Gutschrift ist es unerheblich, sofern Hilfeempfänger im  

Abrechnungszeitraum noch nicht im Leistungsbezug waren. 10 Gutschriften sind eben-

falls nach Umzug des Leistungsempfängers zu berücksichtigen. 

 

                                                           
10

 BSG, Urteil vom 24.06.2020 - B 4 AS 7/20 R 
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Eine Betriebskostenkostenrückzahlung, die dem Hilfebedürftigen nicht ausgezahlt 

wird, sondern mit aufgelaufenen oder künftigen Mietforderungen des Vermieters von 

diesem verrechnet wird, bewirkt bei ihm einen „wertmäßigen Zuwachs“. Die damit ggf. 

verbundene Schuldbefreiung oder Verringerung anderweitiger Verbindlichkeiten aus 

der Vergangenheit oder Zukunft besitzt einen bestimmten, in Geld ausdrückbaren wirt-

schaftlichen Wert. Demnach handelt es sich grundsätzlich um zu berücksichtigendes Ein-

kommen. 

 

Rückzahlungen oder Gutschriften aus nicht anerkannten Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung, z. B. die Kosten für Haushaltsenergie, bleiben zukünftig bis zur Höhe der 

zuvor im Abrechnungszeitraum erbrachten Eigenmittel anrechnungsfrei, da sie eigen-

verantwortlich (z. B. aus dem Regelbedarf oder aus vorhandenem Einkommen oder Ver-

mögen) erbracht wurden. 

 

Leitet eine Antragstellerin oder ein Antragsteller die für die Vorauszahlungsbeträge ge-

währten Leistungen nicht oder nur teilweise an den Vermieter oder Energieversorger 

weiter und ergibt die Prüfung der Abrechnung, dass bei ordnungsgemäßer Weiterlei-

tung ein Guthaben entstanden wäre, so ist es nicht zulässig, dies als „fiktives Guthaben“ 

zu verrechnen. Das „fiktive Guthaben“ wird nach § 34 SGB II (Ersatzanspruch bei sozial-

widrigem Verhalten) geltend gemacht. Die Aufrechnung der Beträge erfolgt nach § 43 

SGB II. Gleichzeitig ist in diesen Konstellationen die Direktzahlung gem. § 22 VII SGB II 

obligatorisch. 

 

b) Nachforderungen 

 
Berechtigte Nebenkostenforderungen des Vermieters stellen im Zeitpunkt ihrer Fällig-

keit einen zu berücksichtigenden Bedarf dar.  

 

Nach Rechtsprechung des BSG aus den Jahren 2015 (B 14 AS 40/14 R), 2017 (B 14 AS 

13/16 R und B 4 AS 12/16 R) und 2021 (B 14 AS 57/19 R) wird eine etwaige Nachzahlung, 

unabhängig von einer Hilfebedürftigkeit im Abrechnungszeitraum, übernommen, inso-

weit das Mietverhältnis noch besteht. Keine Übernahme erfolgt grundsätzlich dann, 

wenn das Mietverhältnis aktuell nicht mehr besteht. Ausnahmsweise erfolgt letztlich 

dann doch eine Übernahme, wenn 

- Hilfebedürftigkeit im Abrechnungszeitraum bestand und 

- Hilfebedürftigkeit zur Fälligkeit vorliegt. 

Weiterhin muss der Umzug durch das Jobcenter veranlasst bzw. die Zusicherung hierzu 

muss erteilt worden sein. 

 

Grundsätzlich sind Heiz- und Betriebskostennachzahlungen nicht zu übernehmen, so-

fern eine Person nicht (mehr) im Leistungsbezug ist. Durch eine Heiz- oder Betriebskos-

tennachforderung kann jedoch einmalig ein erhöhter Bedarf und somit Hilfebedürftig-

keit vorliegen und ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II entstehen. Auch eine 
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Gewährung von Wohngeld wäre für den betroffenen Monat unschädlich, dieses ist in 

diesem Fall lediglich als Einkommen mit anzurechnen. 11 

 

Mindestanforderungen bei Prüfung einer Betriebskostenabrechnung: 

 

- Wurde die Abrechnung fristgerecht erstellt? 

- Wurden alle gezahlten Vorauszahlungen berücksichtigt? 

- Wurden ausschließlich mietvertraglich vereinbarte Kosten abgerechnet? 

- Wurde der im Mietvertrag festgelegte Umlageschlüssel verwendet? 

- Stimmen Wohnungsgröße laut Mietvertrag und Abrechnung überein? 

 

Nachzahlungen können nur abgelehnt werden, wenn die Bedarfsgemeinschaft zuvor  

schriftlich auf ihre individuell angemessenen Kosten für Unterkunft durch eine Auffor-

derung zur Kostensenkung hingewiesen worden ist. Die Frist für die Absenkung beginnt 

in dem Folgemonat nach Zugang der Kostensenkungsaufforderung. Ergibt die Angemes-

senheitsprüfung, dass die tatsächlichen Aufwendungen den angemessenen Umfang 

übersteigen, werden sie so lange übernommen, wie es der Antragstellerin oder dem An-

tragsteller nicht möglich oder zumutbar ist, sie zu senken (Übergangszeitraum). Weiter-

hin ist die zusätzliche Ablehnungsmöglichkeit nach § 22 Abs. 1 S. 2 SGB II zu berücksich-

tigen.  

 

Um Einfluss auf unwirtschaftliches Verbrauchsverhalten zu nehmen, ist die Einleitung 

eines förmlichen Kostensenkungsverfahrens unter Beachtung des meist jährlichen Ab-

rechnungsmodus notwendig. Nach Vorlage der ersten Jahresabrechnung mit unange-

messenem Verbrauch ist der/die Leistungsberechtigte über die Minderung der Kosten 

förmlich zu belehren. Ihm wird dafür die Dauer einer Abrechnungsperiode eingeräumt. 

Innerhalb dieser Zeit werden die tatsächlichen Heiz- und/oder Betriebskosten bedarfs-

deckend gewährt. Erst danach kommt eine Anpassung in Betracht. Dahingehend ist der 

Leistungsberechtigte dann zusammen mit der Belehrung aufzufordern, zum Sachverhalt 

schriftlich Stellung zu nehmen (Anscheinsbeweis zu Lasten des hilfebedürftigen Leis-

tungsempfängers – BSG 12.06.2013 – B 14 As 60/12 R). Dieses Schreiben muss außer-

dem folgende Aussagen enthalten: 

 

- den Hinweis darauf, dass die Bruttokaltmiete und/oder die Heizkosten über der 

Angemessenheitsgrenze liegen  

- die konkrete Benennung der Angemessenheitsgrenze und  

- die Mitteilung darüber, dass zukünftig die Bruttokaltmiete und/oder Heizkosten 

nur noch bis zu der konkret bezifferten angemessenen Höhe übernommen 

werden 

- die Mitteilung darüber, ab wann zukünftig die Bruttokaltmiete und/oder Heiz-

kosten nur noch bis zu der konkret bezifferten angemessenen Höhe übernom-

men werden kann. 

 

                                                           
11

 BSG, Urteil vom 08.05.2019 - B 14 AS 20/18 R, Randz. 12, Z. 8 ff. 
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Des Weiteren ist eine Erläuterung der im jeweiligen Fall angemessenen Kosten mit in 

den Bescheid aufzunehmen, mit dem Hinweis, dass zukünftig nur noch diese angemes-

senen Kosten übernommen werden können.  

 

Wird auf die Kostensenkungsaufforderung eine plausible und nachvollziehbare Begrün-

dung vorgelegt (u.a. schwere Erkrankung und damit verbundener extrem erhöhter Wär-

mebedarf), sind die tatsächlichen Kosten im Rahmen einer Einzelfallentscheidung zu 

übernehmen. Hier ist aber eine restriktive Anwendung indiziert. Ggf. sind Aussagen der 

Leistungsberechtigten, insbesondere zum baulichen Zustand der Wohnung, durch 

den Außendienst zu prüfen. 

 

Ist die Begründung nicht ausreichend, sind die Kosten als Bedarf in tatsächlicher Höhe 

so lange zu berücksichtigen, wie es dem/n Leistungsberechtigten nicht möglich oder 

nicht zuzumuten ist, z.B. durch einen Wohnungswechsel die Aufwendungen zu senken. 

Da die Abrechnung der Heizkosten/Betriebskosten in aller Regel einmal im Jahr vorge-

nommen wird, sind die „unangemessenen“ Kosten auch für das Folgejahr (die nächste 

Abrechnungsperiode) zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem dann, wenn bauliche Män-

gel oder ähnliches als Begründung angeführt werden. 

 

Wurden die Kosten nach diesem Zeitraum nicht gesenkt (z.B. durch Umzug oder Ände-

rung des Verbrauchsverhaltens), sind die Nachzahlungsbeträge nicht zu übernehmen 

und für die Zukunft nur nach dem aktuellen Wohnwerterhebung ermittelte angemes-

sene Abschläge zu übernehmen. Die Reduzierung der Abschläge auf den angemessenen 

Betrag erfolgt bei Dauerverwaltungsakten frühestens mit dem Beginn des nächsten Be-

willigungsabschnitts (Begründung: keine wesentliche Änderung im Sinne von 48 SGB X 

beim Dauerverwaltungsakt im laufenden Bewilligungszeitraum). Nachzahlungen sind 

ggf. anteilig für die Monate zu übernehmen, in denen die tatsächliche Miete noch 

anerkannt wurde. 12 

 

Soweit die Nachzahlung daraus resultiert, dass die Vorauszahlungen nicht erbracht wor-

den sind, ist der Nachzahlungsbetrag den Mietschulden im Sinne des § 22 Abs. 8 SGB II 

zuzurechnen. 

   

Nachzahlungen für Leistungsberechtigte werden nicht oder nicht in voller Höhe über-

nommen, wenn die Unterkunftskosten im vorherigen Jahr unangemessen hoch waren, 

und die Kosten daraufhin nur noch in angemessener Höhe übernommen wurden. Dies 

würde ansonsten zu einer nachträglichen unbegründeten Erhöhung der angemessenen 

Beträge führen. In diesem Fall wird der Nachzahlungsbetrag auf zwölf Monate aufgeteilt 

und nur für die Monate übernommen, in denen der Hilfebedürftige noch nicht zur Sen-

kung aufgefordert wurde und in denen er Maßnahmen der Reduzierung seiner Kosten 

nachweisen sollte. 

 

                                                           
12

 BSG, Urteil vom 06.04.2011 - B 4 AS 12/10 R 
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Soweit der Nachzahlungsbetrag nicht übernommen wird, ist der Leistungsberechtigte 

zunächst auf Ratenzahlungen bei dem Vermieter bzw. Versorgungsunternehmen zu ver-

weisen. Sind Ratenzahlungen nachweislich nicht möglich, ist auf Antrag die Übernahme 

als Schulden gemäß § 22 Abs. 8 SGB II zu prüfen. 

 

Nach dem Zeitpunkt der Antragstellung auf ALG II kann es keine verspätete Antragstel-

lung für Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung geben, da es hierfür keine 

gesetzliche Frist im Bereich des SGB II gibt. Daher kann auch keine Verjährung (z. B. Ver-

weisung auf Regulierung als Schulden) eintreten. Beschränkungen können sich allenfalls 

aus § 44 SGB X ergeben, wenn der Betroffene vorsätzlich in wesentlicher Beziehung An-

gaben unrichtig oder unvollständig gemacht hat, oder die Zahlung seit mehr 

als einem Jahr fällig ist. 

 

Beispiele: 

 

ALG II–Bezug seit 01.01.2005, Einreichung Antrag auf Nachzahlung BKA für 2009 vom 

30.07.2010 am 01.06.2011 → Der Nachzahlungsbetrag ist auf Angemessenheit zu prüfen 

(siehe oben). 

 

ALG II–Bezug seit 01.01.2005, Einreichung Antrag auf Nachzahlung BKA für 2005 vom 

30.07.2008 am 01.10.2009 → Der Antrag ist wegen verspäteter Abrechnung des Ver-

mieters wegen Nichtfälligkeit abzulehnen. 

 

ALG II–Bezug seit 01.01.2007, Einreichung Antrag auf Nachzahlung BKA für 2005 vom 

30.07.2006 am 01.10.2009 → Da die Forderung vor dem ALG II-Bezug entstand, ist der 

Antrag abzulehnen. 

 

4.1.5 Renovierungskosten 
 

Bei einem Umzug stellt sich regelmäßig die Frage nach einer notwendigen und angemes-

senen Renovierung 

- der neu anzumietenden Wohnung (Einzugsrenovierung) und/oder 

- der bisher bewohnten Wohnung (Auszugsrenovierung) 

 

Die Aufwendungen für eine Renovierung stellen weder Wohnraumbeschaffungskosten  

(§ 22 Absatz 6 SGB II) dar, noch begründen sie einen Übernahmeanspruch als einmalige 

Beihilfe (§ 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II).  

 

a) Schönheitsrenovierungen und Kleinreparaturen 

 

Die Vermieterin oder der Vermieter hat die Mietsache der Mieterin oder dem Mieter in 

einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie wäh-

rend der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten (§ 535 Absatz 1 Satz 2 BGB). Insoweit 

sind Renovierungen und Reparaturen grundsätzlich Sache der Vermieterin oder des Ver-

mieters, wenn nichts anderes vereinbart wurde. 
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In den meisten Mietverträgen ist allerdings vorgesehen, dass Schönheitsrenovierungen 

oder kleinere Reparaturen bis ca. 100,00 €, die auch von Laien mit geringem Material-

einsatz erledigt werden können, jeweils vom Mieter unmittelbar durchzuführen und zu 

finanzieren sind.  

 

Da die Regelbedarfe entsprechende Anteile für Instandhaltung und Reparatur vorsehen, 

können entsprechende Aufwendungen grundsätzlich nicht als Unterkunftsbedarf aner-

kannt werden. Der Bedarf für kleinere Schönheitsrenovierungen oder Kleinreparaturen 

ist daher aus dem Regelsatz zu decken. 
 
Allerdings kann bei größeren Schönheitsrenovierungen, die mietvertraglich wirksam auf 

den Mieter übertragen wurden, eine Anerkennung als Bedarf für die Unterkunft in Be-

tracht kommen (§ 22 SGBII).  

 

Ob eine größere oder kleine Schönheitsrenovierung vorliegt, ist einzelfallbezogen, ins-

besondere mit Blick auf die Wohndauer, Wohnungsgröße, Anzahl und Altersstruktur der 

in der Wohnung lebenden Personen und Materialbedarf zu entscheiden. Größere 
Schönheitsrenovierungen sind beispielsweise das Tapezieren oder Anstreichen, das Kal-

ken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden und/oder Heizkörper ein-

schließlich der Heizrohre, das Streichen der Innentüren sowie der Fenster und der Au-

ßentüren von innen. Hingegen sind kleinere Schönheitsrenovierungen beispielsweise 

das Überstreichen und Ausbessern kleinerer Schäden auf Raufasertapete. 

 

In Mietverträgen enthaltene, starre Fristenpläne in Bezug auf die Regelmäßigkeit von 

Schönheitsrenovierungen sind unwirksam. Der Antragsteller muss im Rahmen seiner 

Selbsthilfe entsprechend unrechtmäßige Forderungen des Vermieters zurückweisen. 

Formulierungen im Mietvertrag wie „spätestens, mindestens, innerhalb, übliche Fris-

ten“ weisen auf das Vorliegen von starren Fristenplänen hin. 

 

Keine Schönheitsrenovierungen beziehungsweise kleinere Reparaturen sind insbeson-

dere: 

 

- Schönheitsrenovierungen und Reparaturen nach Modernisierungs- oder In- 

standhaltungsarbeiten, 

- Streichen der Fenster und Wohnungstür von außen, 

- Streichen der Kellerräume, Reparatur von Türschlössern, 

- größere Putzarbeiten am Mauerwerk, 

- Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden, 

- Auswechseln durch normalen Gebrauch verschlissenen Teppichbodens, 

- Austausch von Fensterscheiben, 

- Renovierungsarbeiten in Treppenhaus und Waschküche, 

- Ausbessern von Schäden am Fußboden, 

- Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. 

 

Soweit mietvertraglich vereinbart wurde, dass für Schönheitsrenovierungen monatliche 

Zuschläge zur Miete zu entrichten sind, sind die Zuschläge als laufender Bedarf für die 
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Unterkunft im Rahmen der Mietobergrenze (Angemessenheit) anzuerkennen. Regel-

satzanteile sind, der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes folgend, nicht ab- 

zusetzen. 

 

b) Einzugsrenovierung 
 

Kosten für eine Einzugsrenovierung sind danach im Rahmen der Angemessenheit als  

Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II zu übernehmen, wenn der Umzug erfor-

derlich war, und wenn die Einzugsrenovierung ortsüblich und erforderlich zur Herstel-

lung des Wohnstandards im unteren Wohnsegment ist. 13 

 

Diese Kosten sind in tatsächlicher Höhe, durch die Angemessenheit begrenzt, zu über-

nehmen, wenn die Einzugsrenovierung mietvertraglich vereinbart ist oder soweit sie 

ohne das Vorhandensein einer mietvertraglichen Regelung zur Herstellung der Bewohn-

barkeit der Unterkunft erforderlich und auch ansonsten angemessen ist.14 

 

Die Angemessenheit der Einzugsrenovierungskosten ist unabhängig von der Angemes-

senheit der Unterkunft selbst nach der einschlägigen BSG-Rechtsprechung einheitlich in 

drei Schritten zu prüfen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:  

 

(1) Erforderlichkeit der Einzugsrenovierung im konkreten Einzelfall zur Herstel-

lung der Bewohnbarkeit der Unterkunft 

 

Ob die Einzugsrenovierung zur Herstellung der Bewohnbarkeit erforderlich ist, richtet 

sich nach objektiven Kriterien, aber auch danach, ob die Kosten aus der vertretbaren 

Sicht des/der Leistungsberechtigten zu übernehmen waren. Hierbei ist eine Orientie-

rung am Ausstattungsstandard einer Unterkunft im unteren Wohnsegment abzustellen. 

 

(2) Die Einzugsrenovierung muss ortsüblich sein, weil keine renovierten Unter- 

künfte in nennenswertem Umfang zur Verfügung stehen. 

 

Ob eine Einzugsrenovierung ortsüblich ist, ist zunächst durch den/die Leistungsberech-

tigten nachzuweisen. Ungeachtet dessen kann der Landkreis selbst Feststellungen zur 

Ortsüblichkeit treffen. Der Landkreis ermittelt zum Beispiel, ob im Vergleichsraum Woh-

nungen im unteren Segment unrenoviert übergeben werden. 

 

Bei einer Neuanmietung ist es zumutbar, die Antragstellerin oder den Antragsteller auf 

eine renovierte Wohnung zu verweisen und die Kosten für die Einzugsrenovierung ab-

zulehnen, wenn eine gleichwertige renovierte Wohnung zur Verfügung steht. 

 

(3) Die Kosten für die Einzugsrenovierung müssen der Höhe nach im konkreten 

Einzelfall zur Herstellung eines Standards einer Wohnung im unteren Segment 

entsprechen. 

                                                           
13

 BSG Urteil vom 16.12.2008 - B 4 AS 49/07 R 

14
 BSG Urteil vom 16.12.2008 - B 4 AS 49/17 R, Randz. 27 
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Der/die Leistungsberechtigte ist auf eine Renovierung in Eigenregie zu verweisen. Hier  

sind in der Regel die Materialkosten zur Beschaffung von Farbe, Pinseln, einfacher Ta-

pete und sonstigen Malerzubehörs zu berücksichtigen. 

 

Ist ihm/ihr eine Renovierung in Eigenregie nachweislich nicht möglich, hat der/die Leis-

tungsberechtigte drei Kostenvoranschläge beim Jobcenter einzureichen. 

 

c) Auszugsrenovierung 
 

Kosten für eine Auszugsrenovierung sind im Rahmen der Angemessenheit als Kosten der 

Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II zu übernehmen.15 Die Angemessenheit der Auszugs-

renovierungskosten ist, unabhängig von der Angemessenheit der Unterkunft selbst, 

nach der einschlägigen BSG-Rechtsprechung einheitlich in drei Schritten zu prüfen. Der 

einschlägigen BSG-Entscheidung folgend, sind die Kosten der Auszugsrenovierung zu 

übernehmen, wenn 

 

(1) sich die Kosten für laufend durchzuführende, mietvertraglich vereinbarte 

Schönheitsreparaturen aufgestaut haben (unabhängig von der zivilrechtli-

chen Wirksamkeit dieser Vereinbarung),  

(2) die Auszugsrenovierung notwendig ist und 

 

(3) die Kosten für die Auszugsrenovierung der Höhe nach zur Herstellung eines 

ordnungsgemäßen Zustandes der Unterkunft erforderlich sind. 

 

Der/die Leistungsberechtigte ist auf eine Renovierung in Eigenregie zu verweisen. Hier 

sind in der Regel die Materialkosten zur Beschaffung von Farbe, Pinseln, einfacher Ta-

pete und sonstigen Malerzubehörs zu berücksichtigen. 

 

Ist ihm/ihr eine Renovierung in Eigenregie nachweislich nicht möglich, hat der/die Leis-

tungsberechtigte drei Kostenvoranschläge beim Jobcenter einzureichen. 

 

Mangels anderweitiger gesetzlicher Regelungen ist bei einem Umzug der Träger zustän-

dig für die Übernahme der Auszugsrenovierungskosten, in dem die zu renovierende 

Wohnung liegt. Dies ist im Regelfall der bisherige bzw. abgebende Träger. 

 

Entscheidungshilfe Renovierung: 
 

Notwendiger Be-
darf/Rechtsgrundlage 

Entscheidung/Anspruch Örtlich zuständiger Träger 

Einzugsrenovierung, § 22 

Abs. 1 SGB II 

Grds. ja, unter Beachtung 

der vorgenannten Voraus-

setzungen 

Träger Zuzugsort 

 

 

 

                                                           
15

 BSG Urteil vom 06.10.2011 - B 14 AS 66/11 R; Vorinstanz LSG Hamburg Urteil vom 20.04.2010 - L 5 AS 55/07 
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Kleinere Schönheitsreno-

vierungen, § 20 SGB II 

Kein Anspruch, da bereits 

in Regelbedarf enthalten 

Zuständiger Träger zum  

Zeitpunkt der Bedarfsent-

stehung 

Größere Schönheitsreno-

vierungen, § 22 Abs. 1 

Satz 1 SGB II 

Bewilligung, insoweit 

mietvertraglich wirksam 

vereinbart (u.a. keine 

starren Fristen, siehe 

oben) 

Zuständiger Träger zum 

Zeitpunkt der Bedarfsent-

stehung 

Auszugsrenovierung, § 22 

Abs. 1 SGB II   

Grds. ja, unter Beachtung 

der vorgenannten Voraus-

setzungen 

Träger des bisherigen 

Wohnortes 

 

 

d) Pauschalen bei Einzungs- und Auszugsrenovierungen: 

 

Sofern ein Anspruch auf eine Einzugs- oder Auszugsrenovierung besteht, sind 
Leistungsberechtigte, soweit sie hierzu (nach Alter, Gesundheitszustand und individu-

ellen Fähigkeiten) in der Lage sind, darauf zu verweisen, die erforderlichen Renovier-

ungsarbeiten selbst - gegebenenfalls unter rechtlich zulässiger Mitwirkung von Freun-

den, Bekannten und Verwandten - durchzuführen, sodass nur die erforderlichen Mate-

rialkosten (Farben, Tapeten etc.) zu übernehmen sind. 

 

Die notwendigen Leistungen werden in folgender Höhe erbracht: Zur Ermittlung 

eines Richtwertes wird pro zu renovierenden m2 der Wohnung ein Betrag von 

maximal 6,00 €zugrunde gelegt, der zu 50 % den Fußbodenbelag (kein Teppich) 

und im Übrigen die Aufwendungen für Tapeten, Kleister, Tiefengrund, Farbe, 

Pinsel/Roller/Spachtel u. a. berücksichtigt. Folgende Werte sind Pauschalen, die 

den Aufwendungen einer kompletten Renovierung (u. a. Fußbodenbelag, Mate-

rial für Tapezier- und Malerarbeiten) entsprechen: 

 

 - für eine Wohnung bis 30 m2 maximal 180 € 

 - für eine Wohnung bis 45 m2 maximal 270 € 

 - für eine Wohnung bis 60 m2 maximal 360 € 

 - für eine Wohnung bis 75 m2 maximal 450 € 

 - für eine Wohnung bis 90 m2 maximal 540 € 
 

 

 

4.2  selbstbewohntes Eigenheim oder Eigentumswohnung 
 
 
4.2.1 Berücksichtigung der Hauslasten nach Fälligkeit 
 

Soweit der/die Leistungsberechtigte eine in seinem Eigentum stehende Wohnung oder 

Haus bewohnt, zählen zu den Kosten der Unterkunft diejenigen Aufwendungen, die der 

Leistungsberechtigte als unmittelbar mit dem Eigentum verbundene Lasten zu tragen 
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hat. Soweit solche Kosten in einer Summe fällig werden, sind sie als tatsächlicher, aktu-

eller Bedarf im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu berücksichtigen, nicht aber auf längere Zeit-

räume zu verteilen.”16 Danach sind die Hauslasten nur im Monat ihrer jeweiligen Fällig-

keit zu berücksichtigen, soweit sie angemessen sind. 

 
 
4.2.2 Berücksichtigungsfähige Kosten 
 

a) Schuldzinsen 

 

Die Höhe der anzuerkennenden Schuldzinsen ist durch den Jahreskontoauszug des Vor-

jahres sowie durch einen aktuellen Zins- und Tilgungsplan nachzuweisen. Weiter ist der 

Zeitpunkt der Fälligkeit des jeweils zu leistenden Zinsbetrages nachzuweisen. Ist dem 

Leistungsberechtigten ein Nachweis der aktuellen Schuldzinsen nicht möglich, hat er je-

doch den jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt der Zinsen nachgewiesen, sind vorläufig die Zin-

sen aus dem Monat Dezember des Vorjahres im Zeitpunkt der Fälligkeit zu berücksichti-

gen und die Kosten der Unterkunft aus diesem Grund nur vorläufig zu bewilligen (§ 41 a 

SGB II). Durch Vorlage des Kreditvertrages ist nachzuweisen, dass die Schuldzinsen im 

Zusammenhang mit dem tatsächlich bewohnten Eigenheim stehen.  

 

b) Tilgung 

 

Tilgungslasten sowie Leibrenten, die als Gegenleistung für den Erwerb eines Haus-

grundstücks zu entrichten sind, werden grundsätzlich nicht als Kosten der Unterkunft  

anerkannt. Die Übernahme dieser Kosten würde zu einer Vermögensbildung bei dem 

Hilfesuchenden führen, für die kein Raum besteht. 

 

Ausnahmsweise kann im absoluten Einzelfall nach der Rechtsprechung des Bundessozi-

algerichtes auch die Übernahme von Tilgungsleistungen in Betracht kommen. 17 Das BSG 

führt in diesen Entscheidungen aus, dass der Wortlaut des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II die 

Berücksichtigung von Tilgungsraten nicht von vornherein ausschließt.  

 

Unter folgenden Voraussetzungen ist ausnahmsweise eine Übernahme von Tilgungsleis-

tungen als Zuschuss möglich: 

 

(1) Das Wohneigentum ist als angemessen anzusehen und zählt daher nach § 12 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 4 SGB II zum Schonvermögen des Leistungsberechtigten, das nicht zu 

verwerten ist 

 

(2) Ohne Übernahme der Tilgungsleistungen droht der Verlust des selbstgenutzten 

Wohneigentums. Die Kosten in Form von Tilgungsleistungen sind zur Erhaltung 

                                                           
16 BSG, Urteil vom 24.02.2011 - B 14 AS 61/10 R, Randz. 14 am Ende 

17
 BSG, Urteil vom 18.06.2008 - B 14/11b AS 67/06 R, Urteil vom 07.07.2011 - B 14 AS 79/10 R, Urteil vom 22.08.2012 - B 14 

AS 1/12 R, Urteil vom 03.12.2015 - B 4 AS 49/14 R und Urteil vom 16.02.2012 - B 4 AS 14/11 R 
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des Wohneigentums unvermeidbar. Der Leistungsberechtigte muss daher vor ei-

ner Inanspruchnahme staatlicher Leistungen alles unternehmen, um die Tilgungs-

verpflichtungen während des Bezuges von Grundsicherungsleistungen so niedrig 

wie möglich zu halten (z.B. Tilgungsaussetzung oder –streckung) 

 

(3) Die Unterkunftskosten laut Rentabilitätsberechnung (ohne Tilgungsleistungen) 

liegen unter den Kosten für eine angemessene Mietwohnung. In diesem Fall kön-

nen die Unterkunftskosten (einschließlich Tilgungsleistungen) maximal bis zur 

Grenze der Angemessenheit (Mietrichtwert) übernommen werden. 

   

Der Leistungsberechtigte hat seine Bemühungen zur Aussetzung/Streckung der Til-

gungsleistungen nachzuweisen und entsprechende Bescheinigungen der Bank(en) vor-

zulegen. Unter Berücksichtigung der BSG-Urteile sollte eine Übernahme nur in Ausnah-

mefällen erfolgen. 

 

c) Nebenkosten 

 

Diese Kosten entsprechen im Wesentlichen den Nebenkosten von Mietwohnungen. 

Dazu zählen im Wesentlichen Grundsteuer, Kosten für Wasser- und Abwasserversor-

gung, Müllgebühren, Kosten für Schornsteinreinigung, Gebäudeversicherung, Heizungs-

wartung und Straßenreinigung, soweit letzteres in der Gemeindesatzung festgesetzt ist. 

Kosten für einen Hauswart oder zur Pflege des Gartens bzw. Grundstückes werden bei 

Besitzen von Eigenheimen nicht anerkannt. Bei WEG Eigentumswohnungen werden 

diese Kosten anerkannt. 

            

Besonderheiten bei Eigentumswohnungen: 

 

-   In der Regel werden die Unterhaltungskosten in Eigentümergemeinschaften  

über das sogenannte Hausgeld auf alle Eigentümerinnen und Eigentümer umge-

legt. 

-   Das Hausgeld umfasst auch einen Beitrag zur Bildung einer Instandhaltungsrück- 

lage. Dieser Beitrag ist als Aufwendung anzuerkennen, soweit die Gesamtaufwen-

dungen, vorbehaltlich einer Kostensenkungsaufforderung nicht auf die Höhe der 

angemessenen Aufwendungen begrenzt. die Nichtprüfungsgrenze nicht überstei-

gen. 

 

 

Es können nur die Aufwendungen für den Teil des Eigentums, der selbst bewohnt wird, 

berücksichtigt werden. Ausgaben für Einliegerwohnungen, Zweitwohnungen oder ge-

werblich genutzte Räume sind grundsätzlich ohne Belang. 

 

d) Anschlussbeiträge 

 

Nach der Rechtsprechung des BSG zählen von einer Kommune/ Landkreis bzw. einem 

Zweckverband festgesetzte (Kanal)anschlussgebühren für die Verlegung von (Kanal)An-
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schlüssen zu den berücksichtigungsfähigen Kosten für Unterkunft, soweit die Aufwen-

dungen für die Unterkunft einschließlich der Kosten für die Anschlussbeiträge angemes-

sen sind. Die Kosten sind nur anteilig pro Kopf zu berücksichtigen.18 

 

Unter folgenden Voraussetzungen ist die Übernahme von Anschlussgebühren aus-

nahmsweise möglich: 

 

(1) Der Antragsteller weist nach, dass er/sie sich erfolglos bei der den Anschluss-

gebührenbescheid erlassenden Kommune/dem Landkreis bzw. dem Zweck-

verband um eine Stundung, Ratenzahlung oder um die Eintragung einer Hy-

pothek ins Grundbuch gemäß der bei den Kommunen/dem Landkreis/dem 

Zweckverband bestehenden Satzung zur Stundung, Niederschlagung und Er-

lass bemüht hat. Der/die Leistungsberechtigte hat einen schriftlichen Nach-

weis über seine Bemühungen beim Landkreis einzureichen. Der Nachweis 

muss eine Information der Kommune/des Landkreises bzw. des Zweckverban-

des enthalten, dass hinsichtlich der Anschlussgebühren eine Stundung, ein Er-

lass bzw. die Eintragung einer Hypothek ins Grundbuch nicht möglich ist. 

 

(2) Anschlussgebühren sind nur im Rahmen der Angemessenheit der Kosten für 

Unterkunft zu übernehmen. Hierbei sind die Kosten für die Hauslasten sowie 

die Kosten für die Anschlussgebühren (= Gesamtkosten für das Kalenderjahr) 

nach den Kosten zu messen, die für Mietwohnungen angemessen sind (= an- 

gemessene Jahresnettokaltmiete)19. Hierbei ist auf die Kaltmiete abzustellen,  

die in einem Jahr für eine Mietwohnung angefallen wäre.  

 

e) Instandhaltungs- und Reparaturaufwand 

 

Als Bedarf für die Unterkunft werden auch unabweisbare Aufwendungen für die In-

standhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum im Sinne von § 12 

Abs. 3 Satz 3 Nr. 4 SGB II anerkannt. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass diese 

Aufwendungen im laufenden Kalendermonat und den darauffolgenden elf Kalendermo-

naten insgesamt angemessen sind (§ 22 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB II). Damit werden 

die zu berücksichtigenden Aufwendungen auf die innerhalb von zwölf Monaten insge-

samt als angemessen übernahmefähigen Unterkunftskosten, die auch bei Mietern be-

rücksichtigt werden könnten, begrenzt. 

 

Überschreiten bereits die laufenden Aufwendungen die Kosten, die für eine angemes-

sene Mietwohnung innerhalb von zwölf Kalendermonaten zu erbringen wären, ist kein 

Zuschuss zu den Instandhaltungs- und Reparaturkosten zu gewähren. In diesen Fällen 

kommt bei Unabweisbarkeit des Bedarfes lediglich die Gewährung eines Darlehens, das 

grundsätzlich dinglich gesichert werden soll, in Betracht.  

 

Sind die laufenden Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung hingegen angemes- 

                                                           
18 BSG, Urteil vom 24.02.2011 - B 14 AS 61/10 R 

19
 BSG, Urteil vom 24.01.2011 - B 14 AS 61/10 R 
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sen und überschreiten die Aufwendungen für die unabweisbare Instandhaltung bzw. Re-

paratur jedoch die Kosten für zwölf Kalendermonate für eine angemessene Mietwoh-

nung, ist kein Zuschuss, sondern zur Deckung dieses Teils der Aufwendungen lediglich 

ein Darlehen, das dinglich gesichert werden soll, zu gewähren (§ 22 Abs. 2 Satz 2 SGB II). 

Bezüglich der Vorgehensweise zur dinglichen Sicherung ist der kommunale Träger zu 

beteiligen. Die entsprechenden Fälle sind dem Fachdienstleiter/der Fachdienstleiterin 

50 vorzulegen. 

   

Übernahmefähig sind jedoch Instandhaltungs- (bis zur jeweiligen Angemessenheits-

grenze im Zuschusswege § 22 Abs. 2 Satz 1 SGB II) bzw. Instandsetzungskosten gem. § 

22 Abs. 2 Satz 2 SGB II im Darlehenswege nur u.a. dann, insoweit es sich 

 

1. um ein selbst bewohntes angemessenes Haus handelt 

2. die Erneuerungsmaßnahme nicht zu einer Wertsteigerung führt 

3. sie unabweisbar sind 

4. sie angemessen sind und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im 

Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 4 SGB II entsprechen. 

 

Mangelt es bereits an der Angemessenheit der Wohnimmobilie, so ist bereits dahinge-

hend die Angemessenheit der Instandhaltungskosten zu verneinen (vgl. u.a. LSG NRW v. 

30.8.2007 – L 9 B 136/07 AS ER, Randz. 20, SG Leipzig v. 15.11.2005, S 9 AS 855/05 ER, 

Piepenstock in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 22 Randz. 156 ff). Viel-

mehr handelt es sich letztlich dann um eine wertsteigernde Erneuerungsmaßnahme, 

wobei das damit verbundene Investitionsrisiko nicht im Rahmen einer Leistungsgewäh-

rung nach der Grundsicherung für Erwerbsunfähige sozialisiert werden darf. Ein Vermö-

gensaufbau bzw. eine Vermögensmehrung ist konsequent zu verhindern. 

 

Weiter ist zur Beurteilung der Angemessenheit der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit beachtlich (s.a. SG Leipzig v. 15.11.2005, S 9 AS 855/05 ER, Randz. 23). 

Übersteigt das Investitionsvolumen den tatsachlichen Wert der Bausubstanz erheblich, 

bzw. steht dies in keinem vernünftigen Verhältnis zum realistischen Marktwert, sind die 

Kosten in der Regel ebenfalls nicht übernahmefähig. Zur Beurteilung dieser Frage ist ein 

vernünftig wirtschaftlich denken und handelnder Nichtleistungsempfänger mit gerin-

gem Einkommen als Grundlage maßgeblich. Wäre es diesem in der Gesamtschau der 

Umstände im Ergebnis nicht möglich die finanziellen Mittel und das damit verbundene 

wirtschaftliche Risiko zu schultern, kann und muss dies daher erst recht für einen Leis-

tungsempfänger nach dem SGB II Gültigkeit haben.  

 

Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe des Leistungsträgers nach dem SGB II, grundlegende 

Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten am vom Leistungsberechtigten selbst bewohnten 

Eigentum zu finanzieren. Damit sind die Kosten für größere Reparaturen und Umbauten 

regelmäßig nicht zu den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II zu zählen. 

Kosten für wertsteigernde Maßnahmen sind vom Leistungsträger nicht zu übernehmen. 

Es ist zu prüfen, ob die Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten aus bereiten Schonvermögen 

gezahlt werden können. 
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Berücksichtigungsfähig sind jedoch Aufwendungen für Instandhaltung oder Instandset- 

zung, soweit diese nicht zu einer Verbesserung des Standards des selbstgenutzten 

Wohneigentums führen, diese angemessen sind sowie lediglich dazu dienen, die Nutz-

barkeit des Wohneigentums zu gewährleisten.20  

 

Soweit die Nutzbarkeit des Wohneigentums infolge eines Defektes am Wohneigentum 

nicht mehr gewährleistet ist und der Defekt nicht repariert werden kann oder die Repa-

ratur unwirtschaftlich ist, können auch die Kosten für eine Ersatzbeschaffung übernom-

men werden, soweit diese sowie die übrigen Aufwendungen für die Unterkunft ange-

messen sind. Soweit aus baurechtlichen oder umweltrechtlichen Gründen eine Anpas-

sung der baulichen Anlagen eines Eigenheimes notwendig ist, sind die Kosten hierüber 

als Zuschuss bzw. Darlehen zu übernehmen. Die Erneuerung muss zur Erhaltung der Ge-

brauchsfähigkeit des Hauses objektiv erforderlich sein.  

 

Soweit die Prüfung ergibt, dass die Aufwendungen zu übernehmen sind, ist es unschäd-

lich, wenn die erforderliche Erneuerung dem heutigen Stand der Technik entspricht und 

die Anlage auf Grund des Fortschrittes der Technik moderner und energieeffizienter als 

die alte ist. 

 

Festlegung des Verfahrens 

 

Für Fallgestaltungen, die nicht offensichtlich negativ zu bescheiden sind, wird folgen- 

des Prüfverfahren zwischen dem Jobcenter und dem Landkreis Nordwestmecklenburg 

verbindlich festgelegt. 

 

Das Jobcenter veranlasst: 

 

- bei einem Investitionsvolumen von bis zu 1.000 € die Vorlage von 3 Kosten-

voranschlägen von Fachfirmen zur Entscheidungsfindung und entscheidet 

über den Leistungsantrag eigenverantwortlich. Ggf. ist auch eine fachliche 

Stellungnahme des Betriebes erforderlich, dass eine Reparatur unwirtschaft-

lich wäre. Etwaig anfallende Kosten für die Erstellung der Kostenvoranschläge 

sind in der Regel nicht zu erstatten (vgl. § 632 Abs. 3 BGB).  

 

- bei einem Investitionsvolumen zwischen 1.000 und 5.000 € ist neben den drei 

Kostenvoranschlägen darüber hinaus das Einbeziehen einer fachkundigen 

Stelle des Landkreises erforderlich. Die entsprechenden Leistungsanträge 

werden zusammen mit den Kostenvoranschlägen an den/die zuständige/n Be-

reichsleiter/in des Jobcenters übergeben, um eine Übernahmefähigkeit der 

beantragten Kosten zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen 

 

- ab 5.000 € ist darüber hinaus vor Abgabe an die Fachdienstleitung 50 die Ein-

leitung eines Verkehrswertgutachtens über den örtlichen Gutachterausschuss 

durch das Jobcenter zu veranlassen. Das Gutachten wird dann zusammen mit 

                                                           
20 BSG, Urteil vom 03.03.2009 - B 4 AS 38/08 R 
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den bereits unter dem 2. Spiegelstrich genannten Unterlagen an den Land-

kreis Nordwestmecklenburg zur Entscheidung übergeben. Das Jobcenter er-

hält in der Regel nach 4 Wochen eine schriftliche Entscheidung des kommu-

nalen Trägers. 

 

 

4.2.3 Beurteilung der Angemessenheit der Hauslasten 
 

Die Aufwendungen gelten als angemessen, wenn sie die nach der Produkttheorie zu 

bildende Nichtprüfungsgrenze nicht überschreiten. Hinsichtlich der Einzelheiten zur 

Nichtprüfungsgrenze wird auf den Punkt 3.4 verwiesen. Wird die Nichtprüfungsgrenze 

überschritten, gelten die allgemeinen Hinweise zum Kostensenkungsverfahren. Zu be-

achten ist der Grundsatz, dass Eigentümerinnen oder Eigentümer im Rahmen der Ange-

messenheitsprüfung gegenüber Mieterinnen oder Mietern nicht privilegiert werden 

dürfen. Die Angemessenheit der Unterkunftsaufwendungen ist für Mieter oder Haus- 

und Wohnungseigentümer nach einheitlichen Kriterien zu bewerten. 

 

Davon zu trennen ist eine vermögensrechtliche Bewertung im Sinne des § 12 SGB II. Die 

gegebenenfalls weitergehende vermögensrechtliche Bewertung führt ausdrücklich 

nicht dazu, dass die angemessenen Aufwendungen erhöht werden (Beispiel: Bei einer 

vermögensrechtlich angemessenen Eigentumswohnung mit einer tatsächlichen Wohn-

fläche von 65 Quadratmetern, die von einer Person bewohnt wird, wird zur Bestimmung 

der Angemessenheit im Rahmen der Produkttheorie eine max. Wohnfläche von  

50 Quadratmetern zugrunde gelegt.) 

 

Im Gegensatz zur vermögensrechtlichen Regelung des § 12 SGB II ist es nicht Zweck des 

§ 22 SGB II, die Immobilie als Vermögensgegenstand zu schützen, sondern allein die 

Wohnung als räumlichen Mittelpunkt. 

 

Dies bedeutet letztlich, dass Unterkunfts- und Heizkosten bei selbst bewohntem Ei-
gentum nur im Rahmen der Angemessenheitskriterien für eine Mietwohnung zu über-
nehmen sind. 
 
 
4.2.4. Rückzahlungen und Gutschriften aus Nebenkostenabrechnungen  
 

Keine Besonderheiten im Vergleich zu dem Verfahren bei Mietwohnungen.  

 
 
4.2.5 Nachforderungen von Nebenkosten 

 
Keine Besonderheiten im Vergleich zu dem Verfahren bei Mietwohnungen. 
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5. Kosten für Heizung  
 

Die Heizkosten umfassen die Aufwendungen für die Erwärmung der Wohnung und sind 

im Rahmen des § 22 SGB II übernahmefähig, insoweit sie angemessen sind. Da die Auf-

wendungen für die Beheizung der Wohnung neben der Bruttokaltmiete einen eigen-

ständigen Kostenfaktor bilden, ist ihre Angemessenheit gesondert zu prüfen. Hat der 

Kunde mit dem Versorgungsunternehmen Abschlagszahlungen vereinbart, so sind  

diese zu übernehmen. 

 

Soweit die Heizkosten in unregelmäßigen Abständen innerhalb des Jahres entstehen, da 

das Heizmaterial nach Bedarf bezogen wird, sind die Heizkosten im Rahmen der Ange-

messenheit einmalig zu übernehmen. Die Beantragung erfolgt unter Vorlage von Kos-

tenvoranschlägen oder Rechnungen.  

 

Tritt die Hilfebedürftigkeit erst im Verlaufe des Jahres ein, ist der Verbrauch/sind die 

Kosten nur nach der Zahl der Monate anteilig zu gewähren.  

 

    

Nutzt der Kunde die Möglichkeit eines „Wärmekontos“ sind die Heizkosten als monatli-

che Beträge bis zum Höchstwert nach 5.2 zu übernehmen.  

   

Bei Geltendmachung eines zusätzlichen Betrages hat der Kunde fundiert darzulegen, 

warum seine Aufwendungen für die Heizung über dem Grenzwert liegen (siehe BSG-

Urteil vom 02.07.2009 Az.: B 14 AS 36/08 R, Randziffer 23).  

    

Kommt es im Folgejahr zu einer anteiligen Rückzahlung von Heizkosten aufgrund der 

Kaminnutzung, so kann die Höhe der zu berücksichtigenden Rückzahlung ermittelt wer-

den, indem von dem Rückzahlungsbetrag die nachgewiesenen Kosten für das Kaminholz 

abgezogen werden. 

 

 

5.1 Angemessenheitsprüfung Heizkosten  
 

Die am Einzelfall orientierte Angemessenheitsprüfung hat bei den Heizkosten getrennt 

von der Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu erfolgen.21 Von der Bil-

dung einer Gesamtangemessenheitsgrenze für Unterkunfts- und Heizkosten im Sinne 

einer erweiterten Produkttheorie nach § 22 Abs. 10 SGB II hat der kommunale Träger 

bislang noch keinerlei Gebrauch gemacht. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes 

vom 02.07.2009 müssen auch die ortsüblichen angemessenen Kosten für Heizung durch 

den Leistungsträger ermittelt werden. Hier wird vom Bundessozialgericht auch eine Un-

terteilung nach Energieträgern gefordert.22  

 

 

                                                           
21

 BSG, Urteil vom 02.07.2009 - B 14 AS 36/08 R 

22
 siehe vorangegangene Fußnote 
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5.2 Richtgröße des Höchstwertes der Heizkosten  
 

 

Zur Ermittlung der Angemessenheit der Heizkosten dient eine Nichtprüfungsgrenze als 

Orientierung. Liegen die Kosten unterhalb des Höchstwertes laut Bundesheizspiegel, 

kann von angemessenen Heizkosten ausgegangen werden. Dann sind die tatsächlichen 

Kosten zu übernehmen. Folge einer Überschreitung des Wertes ist es nicht, dass die 

Heizkosten unangemessen sind, sondern dass eine konkrete Einzelfallprüfung vorge-

nommen werden muss.  

 

Bei der Ermittlung des Grenzwertes kann auf einen bundesweiten oder kommunalen 

Heizspiegel abgestellt werden. Solange kein kommunaler Heizspiegel vorliegt, werden 

die Heizkosten auf der Grundlage des Heizspiegels der co2online gGmbH in Koopera-

tion mit dem Deutschen Mieterbund (sog. „Bundesweiter Heizspiegel“) ermittelt. Da 

im Landkreis Nordwestmecklenburg kein kommunaler Heizspiegel existiert, wird bei 

Heizöl, Erdgas, Fernwärme, Wärmepumpen und Holzpellets auf den „Bundesweiten 

Heizspiegel" (www.heizspiegel.de) zurückgegriffen. Für alle anderen Brennstoffe gilt 

Ziffer 5.3. 

 

Die maximal angemessenen Heizkosten (Grenzwert) ergeben sich aus dem Produkt aus 

der angemessenen Wohnfläche (siehe 3.1.1) und den zu hohen Heizkosten (letzte 

Spalte, bezogen auf den jeweiligen Energieträger und die Größe der Wohnanlage) nach 

dem "Bundesweiten Heizspiegel" in der jeweiligen Fassung. Maßgeblich ist der Heizspie-

gel, der zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung veröffentlicht war. 23 Insofern 

wird der Wert für extrem hohe Heizkosten nur bezogen auf die angemessene Quadrat-

meterzahl zu Grunde gelegt, was die Vergleichbarkeit der Heizkosten mit denen einer 

typischerweise angemessenen Wohnung ermöglicht. 

 

Der „Bundesweite Heizspiegel“ enthält die Heizkosten inklusive Warmwasserberei-

tung. Seitens des Landkreises Nordwestmecklenburg wird daher bei der Ermittlung der 

maximal angemessenen Heizkosten von den im „Bundesweiten Heizspiegel“ ausgewie-

senen Beträgen zunächst ein Abzug von Warmwasserkosten (jeweiliger Betrag ergibt 

sich ebenfalls aus dem „Bundesweiten Heizspiegel“) vorgenommen (Übersichten An-

lage 3). 

 

 

5.3   Besondere Brennstoffe 
 
Betreibt der/die Leistungsberechtigte die Heizung z.B. mit Öl oder Holz und Kohle, 

dann muss er/sie den Brennstoff selbst kaufen und lagern; dies kommt außer bei Ein-

zelöfen in Mietwohnungen vor allem bei selbstgenutzten Eigenheimen in Betracht. 

 

Nach Eingang des Antrages auf einmaligen Heizbedarf ist im Einzelfall zu beurteilen, ob 

die zuvor gewährten Brennstoffe zweckgebunden verwendet und bereits verbraucht 

                                                           
23

 BSG, Urteil vom 12.06.2013, B 14 AS 60/12 R; Thüringer LSG, Urteil vom 08.07.2015, L 4 AS 718/14 
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worden sind und der Bedarf tatsächlich besteht. Grundsätzlich kann ein Antrag auf die 

Übernahme von besonderen Brennstoffen einmal jährlich beantragt werden. Ein weite-

rer Antrag ist im Einzelfall zu prüfen und ein ggf. übersteigender Bedarf nachträglich zu 

decken.  

 

Die Kunden sind vor der Beschaffung der unter den Ziffern 1 bis 6 der Tabelle aufgeführ-

ten Heizmedien aufzufordern, 3 Kostenvoranschläge für die angemessene Menge 

Brennstoff einzureichen. Sofern nachweisbar ist, dass sich lediglich 2 Anbieter im Um-

kreis befinden, sind zwei Kostenvoranschläge ausreichend. Anhand der Kostenvoran-

schläge ist über die Höhe der zu gewährenden Kosten zu entscheiden.  

 

Sofern die Leistungsberechtigten ausschließlich mit Holz oder Kohlen heizen, sind sie 

unter Kostengesichtspunkten ausdrücklich darauf zu verweisen, die Brennstoffe nicht 

im Bau- oder Gartenmarkt, sondern bei kostengünstigeren Holz- oder Kohlehändlern zu 

erwerben. Kostenvoranschläge von diesen sind nur zu akzeptieren, sofern die nachge-

wiesenen Kosten günstiger als die eines Holz- oder Kohlenhändlers sind.  

 

Die Übernahme der Kosten für besondere Brennstoffe kann im Rahmen einer Direktzah-

lung an den Händler oder einer Auszahlung an den/die Leistungsberechtigte/n nach 

Rechnungsvorlage erfolgen. Bei der Auszahlung nach Rechnungsvorlage ist in dem Be-

scheid über die Gewährung der Leistung die Aufnahme der entsprechenden Nebenbe-

stimmung, dass die Auszahlung erst erfolgt, sofern die Rechnung vorgelegt wurde, sinn-

voll, da ein Kostenvoranschlag ein unverbindliches Angebot darstellt und noch keine 

Zahlungsverpflichtung nachweist. 

 

Heizmaterial wird für den Monat des Erwerbs als Bedarf anerkannt, auch wenn es für  

die jährliche Bevorratung und nicht nur für diesen Monat bestimmt ist. Prägend für die 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ist die Ermittlung der 

Bedarfe und des zu berücksichtigenden Einkommens und Vermögens im jeweiligen Ka-

lendermonat. Dies gilt auch im Falle eines nur kurzzeitigen Leistungsbezuges.24   

 

Soweit neben der Heizung zusätzlich ein Kamin betrieben wird, werden die Kosten für 

die Beschaffung von Kaminholz nicht übernommen. 

Da der „Bundesweite Heizspiegel" keine Angaben über nachfolgende Brennstoffe gibt, 

können als Richtwerte für einen angemessenen Verbrauch folgende Werte je m² ange-

messener Wohnfläche und Jahr herangezogen werden: 

 

Brennstoff Angemessene Brennstoffmenge/ ange-
messener Brennstoffverbrauch je m² an-
gemessener Wohnfläche und Jahr 

1. Braunkohlebriketts  47,82 kg 

2. Steinkohle 32,88 kg  

3. Koks  32,88 kg 

4. Brennholz  64,15 kg 

                                                           
24 BSG, Urteil vom 08.05.2019 - B 14 AS 20/18 R 
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5. Propangasflaschen pro Wohnwagen 

im Sommer, außerhalb der Heizperiode  

 

alle 50 Tage 1 Propangasflasche zu 33 kg 

zum Kochen und zur Warmwasserberei-

tung; kein Heizbedarf!  

6. Propangasflaschen pro Wohnwagen 

im Winter, d.h. während der Heizperiode 

vom 01.10. des laufenden Jahres bis zum 

30.04. des darauffolgenden Jahres  

Alle 50 Tage 1 Propangasflasche zu 33 kg 

zum Kochen und zur Warmwasserberei-

tung; für den Heizbedarf alle 50 Tage 4 

Propangasflaschen zu 33 kg  

7. Flüssiggas 20,23 kg (39,74 l bzw. 8,98 m³) 

8. Normal-Strom  263 kWh  

9. Heizöl 256 kWh = 25,6 Liter 

9. Nachtspeicheröfen Erfolgt die Heizversorgung durch Nacht-

speicheröfen nachweislich mit dem ent-

sprechenden Niedrigtarif, sind die Ener-

giekosten für diesen Tarif ohne Abzug als 

Bedarf zu berücksichtigen. 

 
 
Ermittlung der angemessenen Brennstoffmenge/des angemessenen Brennstoffver-
brauches je m²/Jahr: 
 
Für die Bemessung einer abstrakten Nichtprüfungsgrenze werden jährliche Brennstoff-

verbrauchswerte je m² festgelegt. Für Energieträger, die im Heizspiegel nicht gesondert 

aufgeführt sind, kann als Richtwert der kostenaufwendigste Energieträger (Brennstoff 

mit dem höchsten Verbrauch in kWh pro m²) des „Bundesweiten Heizspiegels“ in der 

jeweiligen Fassung herangezogen werden, sodass die angemessenen Brennstoffmengen 

einer jährlichen Anpassung unterliegen (vgl. BSG, Urteil vom 12.06.2013, B 14 AS 60/12 

R). Für den Heizwert der Brennstoffe ist § 9 Abs. 3 Nr. 2 HeizkostenV zugrunde gelegt 

worden. 

 

Herleitungsberechnung: 

Durchschnittsverbrauch je m² und Jahr in kWh = Brennstoffverbrauch/m²/Jahr 

Heizwert in kWh 

 

Energieträger Mengenein-
heit 

Heizwert in 
kWh laut § 9 
Abs. 3 Heizkos-
tenV 

Durchschnitts-
verbrauch je 
m2 und Jahr in 
kWh laut Bun-
desheizspiegel 
2021 

Verbrauch je 
Energieträger 
in den jeweili-
gen Mengen-
einheiten je m² 
und Jahr 

Braunkohlebri-

ketts 

kg 5,5 263 47,82 kg 

Steinkohlebri-

ketts 

kg 8 263 32,88 kg 

Koks kg 8 263 32,88 kg 
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Brennholz kg 4,1 263 64,15 kg 

Flüssiggas kg 13 263 20,23 kg 

Heizöl Liter 10 256 25,6 Liter 

 
Berechnungsformel Heizkostenbeihilfe für die in der Tabelle unter Ziffer 1 bis 4 aufge-
führten Brennstoffe:  
angemessene Wohnfläche in m² x Brennstoffbedarf x Preis je Einheit gem. Kostenvoran-

schlag  

 
Beispiel: 

1 Person, Heizung mit Braunkohle, Preis lt. Rechnung 1 kg = 0,30 € 

50 m² x 47,82 kg x 0,30 € = 717,30 €/Jahr : 12 = 59,78 €/Monat 

 
Berechnungsformel Heizkostenbeihilfe für den in der Tabelle unter Ziffer 7 aufge- 
führten Brennstoff:  
 
 
Flüssiggas nach Literwert 

Bei Flüssiggas ist ein Verbrauch von 20,23 kg/m²/Jahr angemessen. Dies entspricht  

39,74 l/m²/Jahr. 25 

39,74 l/m² : 12 Monate = 3,31 l/m²/Monat 

3,31 l/Monat x angemessene Wohnfläche = angemessene Menge/angemessene 

Wohnfläche/Monat 

 

Flüssiggas nach Kubikmeterwert  

Der angemessene Jahreswert für Flüssiggas beträgt 39,74 l/m²/Jahr.  

Ein Kubikmeter Flüssiggas entspricht 3,93 Litern Flüssiggas. 26  

Folglich beträgt der Jahreswert in Kubikmeter 10,11 m³/m²/Jahr (= 39,74 l : 3,93 l).  

Dies entspricht einem Monatswert von 0,84 m³/m².“ 

 

Beispiel für die Ermittlung angemessener jährlicher Heizkosten bei Einmalbeschaffung 
(Regelfall): 
angemessene Wohnfläche 50 m²:  39,74 l/Jahr x 50 m² = 1.987 l/Jahr 

 

Beispiel für die Ermittlung angemessener monatlicher Heizkosten: 
angemessene Wohnfläche 50 m²:  3,31 l/Monat x 50 m² = 165,5 l/Monat 

 

Die Kunden sind aufzufordern, drei Kostenvoranschläge für die angemessene Menge 

Flüssiggas einzureichen. Anhand der Kostenvoranschläge ist über die Höhe der zu ge-

währenden Kosten zu entscheiden. Soweit der Kunde bereits über einen laufenden Lie-

fervertrag verfügt, ist er aufzufordern, für die angemessene Menge Flüssiggas einen Kos-

tenvoranschlag seines aktuellen Lieferanten vorzulegen (in diesem Fall ist also nur ein 

Kostenvoranschlag einzureichen). 

                                                           
25 Quelle: Bund der Energieverbraucher – www.energieverbraucher.de und www.fluessiggas1.de 

26 Siehe vorige Fußnote 
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Berechnungsformel zur Ermittlung angemessener Heizkosten für eine Normal-Strom-
heizung (nicht Nachtspeicheröfen):  

• angemessene Wohnfläche x 263 kWh : 12 Monate = kWh/ Monat  

• kWh / Monat x Kosten für 1 kWh gemäß der letzten Stromrechnung  

 

Beispiel: 

1 Person, Heizung mit Normal-Strom, Preis laut letzter Stromrechnung: 1 kWh = 17,87 

Cent 

45 m² x 263 kWh : 12 x 17,87 Ct = 17.624,29 Ct = 176,24 €/ Monat  

 

Heizkosten bei kombinierten Heizungen  
 

Zur Ermittlung der Leistungen für die Heizung sollte bei kombinierten Heizungen grund-

sätzlich das Mischverhältnis berücksichtigt werden. Bezüglich des Mischverhältnisses 

der verwendeten Energieträger hat der Kunde entsprechende Angaben (entweder pro-

zentuale Anteile oder welche Räume beheizt werden) zu machen. Da sehr unterschied-

liche Fallkonstellationen denkbar sind, sind allgemein anwendbare Regelungen schwer 

möglich. Die nachfolgenden Ausführungen sind daher lediglich als Anregung für mögli-

che Einzelfalllösungen zu verstehen.  

 

Bei nahezu ausgeglichenem Mischverhältnis kann jeweils von der Hälfte der maßgebli-

chen Richtwerte für das entsprechende Heizmedium ausgegangen werden. Lassen sich 

die verschiedenen Energieträger bestimmten Räumen zuordnen, sollten die jeweiligen 

Wohnflächenanteile ermittelt und danach entsprechend die Leistungen für die Heizung 

bestimmt werden.  

 

Beispiel:  

1-Personenhaushalt, Wohnung 45 m², Küche (10 m²) und Bad (5 m²) werden elektrisch 

beheizt (eine gesonderte Stromrechnung für die Beheizung der Räume mit Strom exis-

tiert nicht), die Beheizung der übrigen Räume (30m²) erfolgt über Kohleöfen. 

 

Vorschlag zur Ermittlung der angemessenen Kosten:  

 

Anteil für Stromheizung:  

 

• 263 kWh : 12 Monate = 21,92 kWh/ Monat 

• 21,92 kWh/ Monat x 15 m² x Kosten für 1 kWh aus der letzten Stro-

mabrechnung in Ct (Umrechnung in € notwendig [100 Ct = 1 €]!)  

= Kosten/ Monat/ m²  

 

263 kWh : 12 x 15 m² x 17,87 Ct = 5.874,76 Ct = 58,75 €/ Monat 

 

Anteil für Braunkohleheizung:  

30 m² x 47,82 kg/m² = 1.434,60 kg einmalig für die gesamte Heizperiode 
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5.4   Betriebsstrom einer Heizungsanlage 
 

Energiekosten, die für den Betrieb der Heizungen erforderlich sind, werden nicht vom 

Regelbedarf (§ 20 Abs. 1 SGB II) abgedeckt. Eine Pauschale für Elektroenergie zum Be-

trieb der Heizungsanlage kommt nur bei Einzelheizungen in Eigenheimen und Einzelöfen 

in Mietwohnungen in Betracht. Bei Mitwohnungen mit Zentralheizung sind in den Vo-

rauszahlungen, die der Vermieter für die Beheizung der Unterkunft zu leisten hat, grund-

sätzlich Kosten für den Betrieb einer zentralen Heizungsanlage (einschließlich Kosten 

des Betriebsstroms - § 2 Abs. 4a BetrKV) enthalten. 27 

 

Bei Neuanträgen und Weiterbewilligungen mit entsprechendem Antrag wird Betriebs- 

strom ganzjährig bewilligt. Können Stromkosten für den Betrieb der Heizungsanlage 

durch einen separaten Zähler konkret ermittelt und nachgewiesen werden, sind die tat-

sächlichen Kosten zugrunde zu legen. Anderenfalls werden die Kosten für den Betriebs-

strom der Heizungsanlage anhand des Jahresverbrauchs für Brennstoffkosten von ma-

ximal 5 % ermittelt. 28 Sollte es sich um unangemessene Heizkosten handeln, sind die 

Kosten für den Betriebsstrom (nach der Sechsmonatsfrist) anhand der angemessenen 

Werte des jeweiligen Brennstoffs zu bewilligen. 

Fallbeispiele: 

 

Angemessener Jahresverbrauchswert für 2 Personen 

 

a) Erdgas: 

1.104,60 € x 5 % = 55,23 € / 12 = 4,60 € 

Es sind Kosten für Betriebsstrom in Höhe von 4,60 Euro monatlich zu berücksichtigen. 

 

b) Heizöl: 

1.110,60 € x 5 % = 55,53 €/ 12 = 4,63 Euro 

Es sind Kosten für Betriebsstrom in Höhe von 4,63 Euro monatlich zu berücksichtigen. 

 

Bei den besonderen Brennstoffen muss die Ermittlung anhand der aktuellen Verkaufs-

preise erfolgen. 

 

 

5.5  Übernahme unangemessener (unwirtschaftlicher) Heizkosten  
 

Von unangemessenen Heizkosten ist lediglich dann auszugehen, wenn die Heizkosten 

bzw. der Verbrauch als unwirtschaftlich im Sinne des „Bundesweiten Heizspiegels“ zu 

beurteilen sind. Dies ist beim Überschreiten der sich aus dem „Bundesweiten Heizspie-

gel“ ergebenden Grenzwerte der Fall. Sind die Kosten nicht überschritten, ist noch von 

einem wirtschaftlichen Heizverhalten auszugehen.  

 

                                                           
27 BSG, Urteil vom 07.07.2011, B 14 AS 51/10 R   
28 BSG, Urteil vom 03.12.2015, B 4 AS 47/14 R; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 28.03.2019, L 32 AS 2123/14   
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Nach einschlägiger BSG-Rechtsprechung aus dem Jahre 2013 (B 14 AS 60/12 R) markiert 

der Grenzwert jedoch nicht die angemessenen Heizkosten, sondern gibt einen Hinweis 

darauf, dass von unangemessenen Heizkosten ausgegangen werden kann. Insoweit ist 

das Überschreiten des Grenzwertes lediglich ein Indiz für die fehlende Angemessenheit 

der Heizkosten. Der hilfebedürftige Leistungsempfänger hat insoweit vorzutragen, wa-

rum seine Aufwendungen gleichwohl als angemessen anzusehen sind.29 

 

Da die tatsächlichen Aufwendungen auch in diesem Fall konkret angemessen sein könn-

ten, muss der Einzelfall geprüft werden. Für diese Einzelfallprüfung wird auf die Emp-

fehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zu den Leistungen 

für Unterkunft und Heizung im SGB II vom 12.03.2014, S. 46 ff verwiesen. Es ist zu er-

mitteln, warum die tatsächlichen Aufwendungen über dem Grenzwert liegen und ob sie 

dennoch als angemessen anzusehen sind, z. B. aus gesundheitlichen oder altersbeding-

ten Gründen oder aus im Wohnobjekt liegenden Gründen, insbesondere bei Einfach-

fenstern oder ineffizienten Heizkörpern. Die leistungsberechtigte Person ist auf Energie-

sparmöglichkeiten hinzuweisen. Gleiches gilt für die Beratung durch eine Mieterorgani-

sation, wenn die Möglichkeit der Kostenübernahme für die Beiträge besteht. Die Einzel-

fallprüfung kann nur bedingt durch das Jobcenter erfolgen, da keine Gutachten zur Be-

schaffenheit von Wohnobjekten in Auftrag gegeben werden können. 

 

Sofern der Hilfebedürftige durch seinen Sachvortrag nicht in der Lage ist, die Annahme 

der Unangemessenheit zu entkräften, ergibt sich im Anschluss eine Pflicht zur Kosten-

senkung. Eine Absenkung der Heizkosten bei unwirtschaftlichem Heizverhalten ist erst 

nach erfolgter Kostensenkungsaufforderung zulässig. Hier sind die Ausführungen unter 

Ziffer 7 anzuwenden. Die mit einer Kostensenkungsaufforderung verbundene Warn- 

und Aufklärungsfunktion ist auch in Bezug auf Heizkosten, welche die Grenzwerte des 

„Bundesweiten Heizspiegels“ überschreiten und ein unwirtschaftliches Heizverhalten in-

dizieren, nicht entbehrlich. 30 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber, dass der 

Wohnungswechsel als Kostensenkungsmaßnahme nur dann gefordert werden kann, in-

soweit keine höheren Kosten nach dem Umzug anfallen. Ein Wohnungswechsel, der 

zwar zu niedrigeren Heizkosten, nicht aber zu niedrigeren Gesamtkosten (Bruttowarm-

miete) führt, ist somit unwirtschaftlich und deshalb unzumutbar.  

 

 

5.6  Rückzahlungen/ Gutschriften aus der Heizkostenabrechnung 
 

Es ist entsprechend der Ausführungen unter Punkt 4.1.4 zu verfahren. 

 

Wird neben der Heizung ein Kamin betrieben und kommt es im Folgejahr zu einer antei-

ligen Rückzahlung von Heizkosten aufgrund der Kaminnutzung, so kann die Höhe der zu 

berücksichtigen Rückzahlung ermittelt werden, indem von dem Rückzahlungsbetrag die 

nachgewiesenen Kosten für das Kaminholz abgezogen werden.  
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5.7  Nachzahlungen auf Heizkostenabrechnungen 
 

Es ist entsprechend der Ausführungen unter Punkt 4.1.4 zu verfahren. 

 

 

 

6. Mehrbedarf Warmwasser bei dezentraler Warmwasserversorgung 
 

 

zentrale Warmwasserversorgung 

 

Seit dem 01.01.2011 zählen zu den Kosten der Heizung auch die Kosten einer zentralen 

Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II). Bei einer zentralen Warmwasseraufbe-

reitung erfolgt die Erwärmung des gesamten benötigten Warmwassers zentral und ist 

daher Bestandteil der Heizkosten. Dies ist nachweislich der Fall, wenn die jährliche Be-

triebskostenabrechnung eine Position für den Warmwasserverbrauch beinhaltet. So-

weit die Kosten der Heizung auch die Kosten der Erzeugung von Warmwasser enthalten, 

ist von einer zentralen Warmwasserversorgung auszugehen. Bei zentraler Warmwasser-

versorgung werden bei der Prüfung der Angemessenheit der Heizkosten die Werte um 

die Warmwasseraufbereitungskosten erhöht. Als Grundlage dienen dazu die in 

§ 21 Abs. 7 SGB II aufgeführten Werte (siehe Anlage 3 - Beispiele). 

 

dezentrale Warmwasserversorgung 

 

Soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird 

(dezentrale Warmwasserversorgung) wird ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 7 SGB II an-

erkannt. Bei der dezentralen Warmwasserversorgung erfolgt die Warmwasseraufberei-

tung z.B. mit kleineren Elektrospeichern (Boiler) oder Durchlauferhitzern am Ort des Be-

darfes. Dies gilt nur, soweit die Kosten der Warmwasseraufbereitung nicht Bestandteil 

der Heizkosten (z.B. wenn die Betriebskostenabrechnung nur den Kaltwasserverbrauch 

ausweist). 

 

Die Höhe des nach § 21 Abs. 7 SGB II gültigen Mehrbedarfes ist der Anlage 3 zu entneh-

men. Höhere Aufwendungen sind abweichend nach § 21 Abs. 7 S.3 SGB II nur zu Berück-

sichtigen, soweit sie durch separate Messeinrichtungen nachgewiesen werden. 
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7. Unangemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft 
 

 

7.1    Grundsatz; Kostensenkungsverfahren 
 

Ergibt die Angemessenheitsprüfung, dass die tatsächlichen Aufwendungen den ange-

messenen Umfang übersteigen, werden sie so lange übernommen, wie es der Antrag-

stellerin oder dem Antragsteller nicht möglich oder zumutbar ist, sie zu senken (Über-

gangszeitraum). Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen denkbar: 

 

a)   Vereinbarung mit der Vermieterin oder dem Vermieter, die Miete zu reduzieren 

(Nettokaltmiete; nicht Betriebskostenvorauszahlungen 

b)  (Unter-)Vermietung 

d)  Wohnungswechsel (Kündigungsfristen beachten!) 

 

Für die Anerkennung der Bedarfe für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem Jahr ab 

Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden. 

Innerhalb dieser Karenzzeit werden die Bedarfe für Unterkunft in Höhe der tatsächlichen 

Aufwendungen anerkannt, sofern kein Umzug ohne erforderliche Zusicherung im Sinne 

des § 22 Abs. 6 SGB II erfolgt ist. Wird der Leistungsbezug in der Karenzzeit für mindes-

tens einen Monat unterbrochen, verlängert sich die Karenzzeit um volle Monate ohne 

Leistungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt, wenn zuvor mindestens drei Jahre keine 

Leistungen nach diesem oder dem Zwölften Buch bezogen worden sind. Soweit die Auf-

wendungen für die Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des Einzelfalles ange-

messenen Umfang übersteigen, sind sie nach Ablauf der Karenzzeit als Bedarf so lange 

anzuerkennen, wie es der oder dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der Be-

darfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswech-

sel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel 

jedoch längstens für sechs Monate. 

 

Der/die Leistungsberechtigte ist im Rahmen eines Kostensenkungsverfahrens schriftlich 

auf die Verpflichtung zur Senkung der Unterkunftskosten hinzuweisen. Im Schreiben ist 

neben dem Hinweis auf die Unangemessenheit der Aufwendungen für die Unterkunft 

auch auf die angemessene Höhe der Aufwendungen sowie auf den bestimmten Tag, bis 

zu dem die höheren Unterkunftskosten längstens gewährt werden können, hinzuwei-

sen.31 

 

Die Frist für die Mietfestsetzung beginnt in dem Folgemonat nach Zugang der Kosten-

senkungsaufforderung. Die Mietfestsetzung muss mit der Bewilligung erfolgen. Ggf. 

kann der vorherige Bewilligungszeitraum entsprechend verkürzt werden, die Leistungen 

sind jedoch nicht aufgrund der Mietfestsetzung aufzuheben. 

 

Verringert sich die Mietobergrenze in einem laufenden Senkungsverfahren, so wird das 

Verfahren neu eingeleitet. Dem Antragsteller muss ermöglicht werden, die gewährte 
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Frist auch unter den neuen Bedingungen voll auszuschöpfen. Das Verfahren beginnt 

ebenfalls neu, wenn ein Wechsel zwischen SGB II und SGB XII erfolgt. 

 

Ist dem Antragsteller bekannt, dass die Aufwendungen gesenkt werden müssen, und 

sind entsprechende Maßnahmen sowohl zumutbar als auch tatsächlich und rechtlich 

möglich, gilt nach ergebnislosem Verstreichens der Übergangsfrist folgendes. Ab dem 

Zeitpunkt, zu dem entsprechende Maßnahmen wirksam werden (in der Regel nach 6 

Monaten) können, sind nur noch angemessene Aufwendungen als Bedarf zu berücksich-

tigen (Mietobergrenze). Das bedeutet, dass auch eine kürzere Übergangsfrist als sechs 

Monate festgelegt werden kann. 

 

Insoweit können unangemessene Aufwendungen nicht von vornherein unbefristet an-

erkannt werden. Vielmehr ist regelmäßig in geeigneten Zeitabständen zu prüfen, ob es 

weiterhin erschwert, unmöglich oder unzumutbar ist, die Kosten zu senken. An die Aus-

legung der Tatbestandsvoraussetzungen „Erschwernis“, „Unmöglichkeit“ und „Unzu-

mutbarkeit“ sind strenge Anforderungen zu stellen. Nach der Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichtes bleibt die Übernahme unangemessener Aufwendungen der durch 

sachliche Gründe zu rechtfertigende Ausnahmefall. 

 

Das Jobcenter muss ebenfalls die konkrete Verfügbarkeit von angemessenem Wohn-

raum prüfen, um gegenüber dem Betroffenen und im Falle eines Gerichtsverfahrens be-

legen zu können, dass eine angemessene Wohnung erhältlich ist. Deshalb ist zum Zeit-

punkt der beabsichtigten Absenkung der unangemessenen Kosten z.B. im Internet zu 

recherchieren, ob Wohnungen mit angemessenen Kosten im zumutbaren Umzugsbe-

reich des Kunden vorhanden sind. Soweit angemessener Wohnraum verfügbar ist, sind 

ein bis drei angemessene Mietangebote in der Akte zu dokumentieren. 

 

Das Verfahren zur Senkung der Aufwendungen soll parallel mit Ablauf des jeweiligen 

Bewilligungsabschnittes verlaufen. Das darf nicht dazu führen, dass kurzfristig mögliche 

und zumutbare Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen oder die ansonsten sach-

lich begründbare Festsetzung einer Übergangsfrist von weniger als sechs Monaten un-

terlaufen werden. 

 

 

7.2 Unangemessenheit bei Eintritt der Hilfebedürftigkeit 
    

Bewohnt der Leistungsberechtigte bei Eintritt der Hilfebedürftigkeit bereits eine hilfe-

rechtlich unangemessene Unterkunft, sind die tatsächlichen Kosten gemäß § 22 Abs. 1 

S. 3 SGB II solange im Rahmen der Karenzzeit von einem Jahr als Bedarf anzuerkennen, 

wie es ihm nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch die o.a. Maßnahmen die Auf-

wendungen auf die angemessene Höhe zu senken. Im Übrigen sind die Regelungen des 

§ 22 Abs. 1 S. 3 – S. 10 SGB II anzuwenden. 

 

Die Bedarfsgemeinschaft ist auf ihre individuell angemessenen Kosten für Unterkunft 

und Heizung schriftlich durch eine Aufforderung zur Kostensenkung hinzuweisen. Bei 



40 

Unterbrechung des Leistungsbezuges ist das Kostensenkungsverfahren jeweils erneut 

einzuleiten. 

 

 

 

7.3 Unangemessenheit während des Leistungsbezuges 
 

Ist die Unterkunft während der Dauer des Leistungsbezugs infolge Auszug oder Tod ei-

nes oder mehrerer Haushaltsangehöriger, wegen Mietsteigerungen oder auf Grund von 

neu festgelegten Höchstwerten (inkl. Nichtprüfungsgrenze) nicht mehr angemessen, fin-

det Ziffer 7.1 entsprechend Anwendung. Die Bearbeitung dieser Fälle erfordert neben 

der wirtschaftlichen Abwägung auch eine besondere Sensibilität, insbesondere bei To-

desfällen. Hier ist die Karenzzeit im Sinne des § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II anzuwenden und 

grundsätzlich erst nach einer Zeit von 12 Monate nach dem Sterbemonat des Haushalts-

angehörigen abzusenken. 

 

7.4 Verfahren 

 

Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen werden in der Regel nicht zuzumuten sein 

bei:  

- behinderten Menschen bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 und 

die bereits länger als 5 Jahre in ihrer Wohnung leben,  

- lediglich einmaligen Bedarfen oder absehbar kurzfristigem Leistungsbezug,  

- Haushalten mit minderjährigen Kindern, wenn die sozialen Bezüge der Kinder 

dadurch gefährdet wären (Gefährdung muss im Einzelfall dargelegt werden),  

- bestehenden Schwangerschaften, wenn der Höchstwert der nächst höheren 

Stufe nicht überschritten wird,  

- Unwirtschaftlichkeit des Umzuges; dies ist der Fall, wenn ein Ausscheiden aus 

dem Leistungsbezug in naher Zukunft absehbar ist, z.B. bei Aufnahme einer Ar-

beit oder unmittelbarem Bevorstehen des Rentenbezuges; sollte sich die Prog-

nose jedoch ändern, ist eine Kostensenkungsaufforderung zu einem späteren 

Zeitpunkt nicht ausgeschlossen  

 

Kann eine Senkung der Aufwendungen von dem Leistungsberechtigten nach entspre-

chender Einzelfallprüfung erwartet werden, ist er hierzu unter Fristsetzung (4 volle Ka-

lendermonate) schriftlich aufzufordern. Bei diesem Schreiben handelt es sich nicht um 

einen Verwaltungsakt, so dass eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht erforderlich ist. Der 

Leistungsberechtigte hat seine Bemühungen zur Senkung der Kosten der Unterkunft 

glaubhaft schriftlich nachzuweisen.  

 

Als Nachweise für fehlende Möglichkeiten der Kostensenkung können anerkannt wer-

den:  

- die schriftliche Bestätigung des Vermieters, dass der Mieter mit ihm Verhandlun-

gen mit Ziel der Mietpreisreduzierung erfolglos geführt hat und die schriftliche 

Bestätigung des Vermieters, dass ein Wohnungstausch innerhalb des Wohnungs-

bestands des Vermieters nicht möglich ist und  
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- die Vorlage von 3 - 5 Anzeigen über die Untervermietung (soweit dies zumutbar 

ist) und 

- die Vorlage von 3 - 5 Anzeigen über ein eigenes Mietgesuch und  

- die schriftliche Bestätigung von 5 größeren Wohnungsbaugesellschaften und an-

deren Vermietern, dass kein angemessener Wohnraum zur Verfügung steht.  

Die tatsächlichen Mietkosten können nach 6 Monaten nur noch übernommen werden, 

wenn der Nachweis erbracht wird, dass trotz ausreichender Bemühungen eine Kosten-

senkung nicht möglich ist (BSG-Urteil vom 07.11.2006, Az: B 7b AS 18/06 R). Dies ist in 

regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen.  

 

Es besteht spätestens nach 6 Monaten kein Anspruch mehr auf die weitere Übernahme 

der unangemessenen Aufwendungen für die bisherige Wohnung, wenn sich der Leis-

tungsberechtigte nicht oder nicht ausreichend um die Senkung der Aufwendungen be-

müht oder er einen Umzug in eine zumutbare Wohnung ablehnt.  

Die zu erwartenden Mietschulden sind in diesen Fällen grundsätzlich nicht nach § 22 

Abs. 8 SGB II zu übernehmen. Der Leistungsberechtigte ist rechtzeitig eindringlich 

schriftlich auf diese Konsequenz hinzuweisen. 

 

 

8.   Übernahme von Schulden 
    
Die Übernahme von Schulden im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung ist in § 22 Abs. 8 SGB II geregelt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden 

Mietschulden ausschließlich als Darlehen übernommen. Mietschulden können über-

nommen werden, wenn 

- der Antragsteller Leistungen für Unterkunft und Heizung bezieht  

Ausreichend ist hier ein Anspruch – eine erfolgte positive Bescheidung ist nicht 

nötig. 

- und 
- die Übernahme der Schulden gerechtfertigt ist  

 

Insbesondere ist diese dann nicht gerechtfertigt, wenn 

 

            - die Unterkunft bereits geräumt ist 

- die Räumung auch durch Übernahme der Rückstände nicht mehr abgewendet 

werden kann, 

- es wiederholt zu Rückständen gekommen und kein Selbsthilfewillen erkennbar 

ist, zum Beispiel bei fehlender Inanspruchnahme von Angeboten der Schuldner-

beratung, 

- trotz ausreichenden Einkommens Mietrückstände gezielt herbeigeführt werden 

(Missbrauchsfälle), 

- die Vermieterin oder der Vermieter auch aus anderen Gründen ein Räumungs- 

 urteil erwirkt hat und nicht bereit ist, das Mietverhältnis fortzusetzen oder 

- die Leistung eingesetzt werden soll, um eine unangemessene Unterkunft zu si-

chern 
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- die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht glaubhaft macht, dass sie bezie-

hungsweise er die Selbsthilfemöglichkeiten ausgeschöpft hat, um die Notlage zu 

beseitigen. 

- die Möglichkeit besteht, ein Ratenzahlungsangebot der Vermieterin oder des 

Vermieters in Anspruch zu nehmen. 

 

und zwar zweckgerichtet 
- zur Sicherung der Unterkunft oder  

- zur Behebung einer vergleichbaren Notlage.  

   

Eine vergleichbare Notlage kann in Schulden bei den Versorgungsunternehmen liegen.  

 

Stromschulden können als Darlehen nach § 24 Abs. 1 oder § 22 Abs. 8 SGB II übernom-

men werden. § 22 Abs. 8 SGB II findet dann Anwendung, wenn der Rückstand 

-  vor Eintritt der Hilfebedürftigkeit entstanden ist (Altschulden) oder 

-   während des laufenden Leistungsbezuges entstanden ist und die Androhung der 

Ankündigung zur Einstellung der Energieversorgung erfolgt ist oder bereits einge-

stellt wurde. 

 

Sind Hilfen nach § 22 Absatz 8 SGB II zu prüfen, ist zu beachten, dass Bedarfe der Haus-

haltsenergie Bestandteil des Regelbedarfes und insofern, einschließlich der Nachzah-

lung aufgrund der Jahresabrechnung, aus der laufenden Regelleistung zu zahlen ist. In-

soweit ist vorrangig ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II zu prüfen, um eine drohende 

Zählersperrung aufgrund von Haushaltsenergieschulden, die während des Leistungsbe-

zuges entstanden sind, abzuwenden.   

 

Weiterhin müssen die bestehenden Stromschulden zur Stromsperre führen bzw. geführt 

haben, sodass die Wohnung dadurch unbewohnbar wird. Ob die Wohnung unbewohn-

bar ist und damit eine vergleichbare Notlage vorliegt, hängt von den Umständen des 

Einzelfalls, d.h. von der Wohnung und der Person des Leistungsberechtigten, ab. Von 

der Unbewohnbarkeit der Wohnung ist z.B. auszugehen, wenn 

- sie unbeheizbar und die Heizung aufgrund der Jahreszeit erforderlich ist,  

- dort nicht gekocht werden kann (auch nicht durch alternative Möglichkeiten wie 

z.B. Gas),  

- aus anderen Gründen in der BG auf Haushaltsenergie nicht verzichtet werden 

kann (Kleinkinder, Krankheiten)  

 

Wenn eine vergleichbare Notlage gegeben ist, ist zu prüfen, ob die Übernahme der 

Schulden gerechtfertigt ist. Gerechtfertigt kann die Übernahme bei einer positiven Prog-

nose sein. Dafür ist im Rahmen einer ermessensfehlerfreien Entscheidung u.a. zu prüfen 

bzw. berücksichtigen: 

- ob insgesamt eine Überschuldung vorliegt,  

- ob die Schuldnerberatung bei der Regulierung beteiligt ist,  

- ob eine Wiederholung droht, da die Ursache der Verschuldung (z.B. Sucht) wei-

terhin besteht.  
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- die Höhe der Rückstände  

- das in der Vergangenheit gezeigte Verhalten (erstmalige oder wiederholte Rück-

stände, Bemühungen ein ggf. unangemessenes Heizverhalten anzupassen) 

- betroffener Personenkreis (z.B. Kleinkinder)  

 

Grundsätzlich ist der Hilfebedürftige auf den Vorrang der Selbsthilfe hinzuweisen. Die  

Übernahme der Schulden kommt nicht in Betracht, wenn es dem Hilfebedürftigen mög-

lich und zumutbar ist, 

 

- mit dem Gläubiger eine angemessene Ratenzahlung zu vereinbaren (in der Re-gel 

nur bei Endabrechnungen möglich, da Abschlagszahlungen bereits de facto Raten 

sind) 

- unter dem Freibetrag liegendes und damit geschütztes Vermögen vorrangig ein- 

zusetzen (§ 22 Abs. 8 S. 3 SGB II). Gleiches gilt für anrechnungsfreies Einkommen. 

- zivilrechtlich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes beim zuständigen Amts-

gericht gegen die Sperre vorzugehen, wenn die Energiesperre zu Unrecht erfolgt 

oder eine besondere Härte bedeutet und damit hohe Erfolgsaussichten für ein 

Obsiegen im Prozess bestehen (nicht aber in komplizierten Fällen, wenn ein ho-

hes Prozess- und Kostenrisiko vorliegt). 

 

Mietschulden sollen übernommen werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten 

droht. Wohnungslosigkeit droht,  

- wenn der Vermieter die Wohnung wegen Mietschulden fristlos gekündigt hat (§ 

543 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, § 569 BGB) oder  

- die Klage auf Räumung der Wohnung bei einem Gericht erhoben worden ist.  

 

Wenn die Mietschulden übernommen werden oder sich der Leistungsträger dazu ver-

pflichtet, wird die Kündigung unwirksam, wenn dies bis zum Ablauf von zwei Monaten 

nach Erhebung der Räumungsklage durch den Vermieter bei Gericht erfolgt (§ 569 Abs. 

3 Nr. 2 Satz 1 BGB).  

   

Das gilt nicht, wenn der aktuellen Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits eine 

auf diese Weise unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist (§ 569 Abs. 3 Nr. 

2 Satz 2 BGB). Deshalb ist in § 22 Abs. 9 SGB II die Information des Jobcenters durch das 

Gericht vorgesehen. 

 

Im Falle der Gefährdung einer konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung des/der 

Leistungsberechtigen ist die Übernahme der Mietschulden wegen des Ziels der Grund-

sicherung für Arbeitssuchende regelmäßig geboten. Bei der in Aussicht stehenden Be-

schäftigung muss es sich um eine Beschäftigung mit einem Verdienst von mehr als 

450,00 € monatlich handeln. 

 

Die Entscheidung über die Übernahme von Schulden erfolgt unter Beteiligung des Team-

leiters. 
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Eine Übernahme von Schulden in einer Höhe von mehr als 5.000 € bedarf der Zustim-

mung des Trägers der Leistung. Diese Fälle sind über die zuständige Teamleitung und 

Bereichsleitung dem FDL 50 des Landkreises NWM zur Entscheidung vorzulegen, wobei 

der Antrag des Kunden (inkl. Begründung), eine fachliche Stellungnahme/Entschei-

dungsvorschlag der Teamleitung neben den rückstandsbegründenden Unterlagen bei-

zufügen sind. Der kommunale Träger entscheidet dann umgehend und teilt  

dem Jobcenter seine Entscheidung schriftlich mit. 

 

 

9.      Verfahren bei Wohnungswechsel 
 
9.1  Allgemein 
 
Im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes 

(Artikel 11 Grundgesetz) ist auch während des Leistungsbezuges grundsätzlich jederzeit 

ein Umzug in eine andere Unterkunft möglich (in der Regel Kündigung des Mietvertrages 

für die bisherige Wohnung und Neuabschlusses eines Mietvertrages). 

 

Ein mit zusätzlichen Kosten verbundener Umzug während des Leistungsbezuges kann 

allerdings nur unter engen Voraussetzungen finanziert werden (§ 22 Absatz 1, 4 und 6 

SGB II). Bei der Bedarfsprüfung und Kostenübernahmeentscheidung ist zu unterschei-

den zwischen 

a)  den laufenden Aufwendungen für eine neue Unterkunft und 

b)  den anlässlich des Wohnungswechsels anfallenden Wohnungsbeschaffungs- und 

Umzugskosten (Folgekosten). 

 

Für Asylberechtigte oder sonstige Flüchtlinge mit verfestigtem Aufenthalt sind zusätzlich 

die Regelungen zur Wohnsitzauflage nach § 12a Abs.1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz (Auf-

enthG) in Verbindung mit §§ 22 Absatz 1a SGB II zu beachten. 

 

Darüber hinaus sind bei Umzügen von unter 25Jährigen in eine eigene Unterkunft die 

besonderen Regelungen nach § 22 Absatz 5 SGB II zu beachten. Die nachfolgenden Aus-

führungen gelten daher uneingeschränkt nur für Personen über 25 Jahren mit eigener 

Wohnung. 

 

Wohnungsbeschaffungskosten sind in der Regel solche Kosten, die mit dem Finden und 

Anmieten einer konkreten Unterkunft verbunden sind. Umzugskosten sind die Kosten, 

die einmalig durch die besondere Bedarfslage „Umzug“ verursacht werden. 

 

 

9.2  Zusicherung 
 

Vor einem Wohnungswechsel bzw. Abschluss eines Vertrages über eine neue Unter-

kunft sollen die Antragstellerinnen und Antragsteller eine Zusicherung der zuständigen 

Leistungsträgerin oder des zuständigen Leistungsträgers einholen (Zusicherung: § 22 Ab-

satz 4 und 6 SGB II). 
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Der Antragstellerin oder dem Antragsteller soll Klarheit über die Angemessenheit der 

Aufwendungen für die neue Unterkunft und die Übernahme von Wohnungsbeschaf-

fungs- und Umzugskosten verschafft werden (Aufklärungsfunktion). Darüber hinaus soll 

die Zusicherung die Antragstellerin oder den Antragsteller bei der Wohnungssuche un-

terstützen indem die anerkennungsfähigen Aufwendungen und übernahmefähigen 

Kosten schriftlich benannt werden (Unterstützungsfunktion).  

 

Die Zusicherung kann von den Antragstellerinnen und Antragstellern bei Dritten vorge-

legt werden (beispielsweise einer Vermieterin oder einem Vermieter). Die Antragstelle-

rin oder der Antragsteller hat keinen Anspruch auf eine pauschale Zusicherung für einen 

Umzug in eine beliebige Unterkunft mit angemessenen Aufwendungen. Die Zusicherung 

muss daher die Zustimmung zum eigentlichen Umzug im Hinblick auf die Anerkennung 

von laufenden Aufwendungen als Bedarf für eine konkret bezeichnete neue 

Wohnung beinhalten. 

 

Die Zusicherung ist keine Voraussetzung für die Anerkennung von angemessenen Auf-

wendungen als Bedarf für die Unterkunft.  

 

Entscheidungstabelle zur Zusicherung: 

 

 

 

Die Zusicherung für die…  erteilt der Trä-

ger des… 

1. Aufwendungen für die 
neue Unterkunft…. 

ist zu erteilen, wenn die Aufwen-

dungen der neuen Wohnung an-

gemessen sind. Bei Umzügen in-

nerhalb des Landkreises muss die-

ser zudem erforderlich sein, so-

fern sich die Kosten der Unter-

kunft erhöhen. 

neuen Wohn-
ortes 

2. Wohnungsbeschaffungs-
kosten und Umzugskosten 

Soll erteilt werden 

a) wenn der Umzug vom Träger 

des bisherigen Wohnortes veran-

lasst wurde oder 

a2) aus sonstigen Gründen not-

wendig ist (Erforderlichkeit?)  

und 

b) wenn ohne die Zusicherung eine 

Wohnung in angemessener Zeit 

nicht gefunden werden kann. 

Eine bereits getroffene und vorlie-

gende Entscheidung des aufneh-

menden Trägers (i.d.R. im Rahmen 

der Kautionsbeantragung) zur Er-

forderlichkeit wird insoweit ge-

folgt. 

bisherigen 
Wohnortes 
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3.  Kaution oder Genossen-
schaftsanteile 

Siehe unter Pkt. 2 

Liegt danach eine Entscheidung 

des abgebenden Trägers zur Erfor-

derlichkeit des Umzuges vor (z.B. 

im Rahmen der Beantragung von 

Umzugskosten), wird diese im Re-

gelfall übernommen. 

neuen Wohn-
ortes 

 

 

9.3  Anerkennung der laufenden Aufwendungen als Bedarf 
 

a) Umzüge innerhalb des Landkreises Nordwestmecklenburg 

 

aa) innerhalb der Region 

 

Bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes ergeben sich, anknüpfend an die Beurteilung  

der Angemessenheit der tatsächlichen Aufwendungen der neuen Unterkunft und die Er-

forderlichkeit eines Umzuges, wobei der maßgebliche Prüfzeitraum der Zeitpunkt des 

Umzuges ist, folgende Fallkonstellationen: 

 

a 1)  Die Aufwendungen der neuen Unterkunft sind angemessen. Der Umzug war er-

forderlich. 

Rechtsfolge: Die tatsächlichen Aufwendungen der neuen Unterkunft sind als Be-

darf anzuerkennen. Das gilt auch dann, wenn sie die Aufwendungen der bisheri-

gen Unterkunft übersteigen. 

 

a 2)   Die Aufwendungen der neuen Unterkunft sind angemessen. Sie übersteigen die 

Kosten für die bisherige angemessene Unterkunft. Der Umzug war nicht erforder-

lich. 

Rechtsfolge: Es sind höchstens die angemessenen Aufwendungen für die bishe-

rige Unterkunft als Bedarf anzuerkennen. Es sind auch dann keine höheren Auf-

wendungen als Bedarf anzuerkennen, wenn die Aufwendungen der bisherigen 

Unterkunft zwar angemessen waren, die Mietobergrenze jedoch nicht voll ausge-

schöpft wurde. 

 

Dies gilt jedoch zeitlich nicht unbegrenzt. Wird die Mietobergrenze angehoben, 

so ist der auf die Aufwendungen der bisherigen Unterkunft gedeckelte Bedarf um 

den Prozentsatz der Erhöhung aufzustocken (Dynamisierung) (vgl. BSGE vom 17. 

Februar 2016 – B 4 AS 12/15 R, nachfolgend BSG v. 29.4.15 – B 14 AS 6/14 R). 

Aufgrund der Mietwerterhebung der Firma Analyse und Konzepte aus dem Jahr 

2017 ergibt sich ein Faktor von 5 %. 

 

Bei Veränderungen nach einem Umzug in den persönlichen Verhältnissen, die zur 

Erhöhung der Anzahl der Personen in der Einsatz- oder Bedarfsgemeinschaft füh-

ren, ist im Einzelfall zu entscheiden (beispielsweise bei Geburt eines Kindes), ob 

ein Umzug jetzt erforderlich wäre. 
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Nach einer mindestens einmonatigen Leistungsunterbrechung, in der die Lebens-

haltungskosten eigenfinanziert waren, sind die angemessenen Aufwendungen 

der neuen Unterkunft zu übernehmen. 

 

a 3)  Die Aufwendungen der neuen Unterkunft sind angemessen. 

Sie übersteigen die Kosten für die bisherige Unterkunft nicht. 

Rechtsfolge: Die tatsächlichen Aufwendungen der neuen Unterkunft sind als Be-

darf anzuerkennen. Dabei ist unerheblich, ob der Umzug erforderlich war oder 

nicht. 

 

a 4)  Die Aufwendungen der neuen Wohnung sind nicht angemessen. 

Die Aufwendungen der bisherigen Wohnung waren angemessen. 

Rechtsfolge Es sind höchstens die angemessenen Aufwendungen für die bisherige 

Unterkunft als Bedarf anzuerkennen. 

 

a 5)  Die Aufwendungen der neuen Wohnung sind nicht angemessen. 

Die Aufwendungen der bisherigen Wohnung waren ebenfalls unangemessen. 

Rechtsfolge: Die tatsächlichen Aufwendungen für die neue Unterkunft können 

nur insoweit anerkannt werden, als sie den angemessenen Umfang nicht über-

steigen. Es gilt die Mietobergrenze. Dabei ist es unerheblich, ob der Umzug erfor-

derlich war oder nicht. 

 
bb) in eine andere Region 

 

Hier gelten die Regelungen zum Zuzug in den Landkreis Nordwestmecklenburg. 

 
b)  Wegzug aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg 

 

Bei einem Umzug in den Bereich eines anderen Trägers richtet sich die Angemessenheit 

der Aufwendungen nach den am neuen Wohnort geltenden Vorgaben. Zuständig für die 

Beurteilung der Angemessenheit ist ausschließlich der Träger des neuen Wohnortes (§ 

22 Abs. 4 SGB II). 

 

c)  Zuzug in den Landkreis Nordwestmecklenburg 

 

Bei einem Zuzug aus dem Bereich eines anderen Trägers in den Landkreis Nordwest-

mecklenburg richtet sich die Angemessenheit der Aufwendungen allein nach den für das 

Kreisgebiet geltenden Vorgaben. 

 

Die tatsächlichen Aufwendungen der neuen Unterkunft können nur als Bedarf aner-

kannt werden, soweit sie im Sinne dieser Vorgaben angemessen sind (Mietobergrenze). 

Das gilt sowohl bei einem erforderlichen, als auch bei einem nicht erforderlichen Umzug. 

 



48 

Unangemessene Aufwendungen bleiben unberücksichtigt. Es sei denn, einer Anerken-

nung der unangemessenen Aufwendungen wurde im ganz besonderen Einzelfall vor 

dem Umzug durch das Jobcenter NWM zugestimmt. 

 

Die tatsächlichen Aufwendungen für die bisherige Unterkunft oder die Vorgaben des 

bisherigen Trägers zur Angemessenheit haben keinen Einfluss auf die für das Kreisgebiet 

zu treffende Entscheidung. 

 

Die Antragsvordrucke sind verbindlich durch die Leistungsempfänger zu nutzen. Diese 
sind hinterlegt auf der Webseite https://www.jobcenter-nwm.de/unterkunft-und-heizung/   
 
 
9.4  Allgemeine Voraussetzungen für die Übernahme von Wohnungsbeschaf-

fungs- und Umzugskosten 
 

Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten können nach § 22 Abs. 6 S. 1 SGB II im Rah-

men einer Ermessensentscheidung nur übernommen werden, wenn der Umzug von ei-

ner Trägerin oder einem Träger veranlasst wurde, oder notwendig beziehungsweise er-

forderlich ist. 

 

Darüber hinaus gilt grundsätzlich, dass die Aufwendungen für die neue Unterkunft an- 

gemessen sein müssen. Ein Umzug in eine Unterkunft mit unangemessenen laufenden 

Aufwendungen, die auf Dauer nicht vom Antragsteller finanziert werden können, kann  

nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. 

 

Weitere Voraussetzung für die Übernahme ist grundsätzlich, dass eine Zusicherung er-

teilt wurde (§ 22 Absatz 6 SGB II). Hiervon kann dann abgesehen werden, wenn es der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller im Einzelfall aus einem wichtigen Grund nicht 

zumutbar war, die Zusicherung einzuholen (Öffnungstatbestand). Hier ist jedoch ein 

sehr restriktiver Maßstab anzulegen. 

 

Bei der Beurteilung des Umfangs der erforderlichen Wohnungsbeschaffungs- und Um-

zugskosten sind die Gesamtumstände des Einzelfalls unter Einhaltung der Grundsätze 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichtigen. 

 

 

9.5  Erforderlichkeit 
 

Die Erforderlichkeit (Notwendigkeit) ist bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes bezie-

hungsweise bei der Entscheidung über die Gewährung von Wohnungsbeschaffungs- und 

Umzugskosten von Bedeutung. 

 

Ob ein Umzug erforderlich ist, bestimmt sich danach, ob für ihn ein plausibler, nachvoll-

ziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch eine Bürgerin oder ein 

Bürger, 
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-  der keine Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem SGB II/SGB XII bezieht 

und 

-  in einer mit Transferleistungsbeziehenden vergleichbaren Einkommenssituation 

lebt, 

leiten lassen würde. 

Der Wunsch lediglich nach einer Anhebung und Verbesserung des Lebens- und Wohn-

standards reicht jedoch nicht aus, sondern es muss ein individueller, plausibler, ver-

ständlicher und nachvollziehbarer Grund gegeben sein, von dem sich auch Nichthilfe-

empfänger mit niedrigem Einkommen in vergleichbarer Lage leiten lassen würden. 32  

 

Beispiele für einen in diesem Sinne erforderlichen Wohnungswechsel: 

 

a)  Der Umzug ist erforderlich durch eine Arbeitsaufnahme an einem anderen Ort. 

Ein von beiden Seiten unterschriebener Arbeitsvertrag muss vorliegen. Die Rege-

lungen der Bundesagentur für Arbeit zu Wegezeiten sind maßgeblich (zum Bei-

spiel Pendelzeiten bis zu 2,5 Stunden täglich bei Vollzeit (vgl. § 140 IV SGB III). 

 

b) Der Umzug ist erforderlich, weil die bisherige Unterkunft den Unterkunftsbedarf 

nicht mehr ausreichend deckt (Nachweis ggf. durch Stellungnahme des Gesund-

heitsamtes), zum Beispiel wegen 

-erheblicher baulicher Mängel, 

-unzureichender sanitärer Verhältnisse bei der Versorgung eines Kleinkindes oder 

-Anhäufung unterwertiger Wohnverhältnisse (zum Beispiel undichte Fenster,     

 mangelhaft isolierte Stromleitungen). 

 

In diesen Fällen ist zu prüfen, ob der Vermieter verpflichtet ist, die Mängel zu beseitigen. 

Insbesondere dann, wenn sie sich, ohne dass die Mieterin oder der Mieter darauf einen 

Einfluss hatte, erst während der Mietzeit ergeben haben und bei Anmietung der Woh-

nung nicht bestanden. 

 

Lassen sich die unzureichenden Zustände auch über diesen Weg (Selbsthilfe der Antrag-

stellerin oder des Antragstellers) langfristig nicht abstellen, kann trotz der Verpflichtung 

der Vermieterin oder des Vermieters ein Wohnungswechsel in Betracht kommen. Es ist 

zu prüfen, ob es zumutbar ist, abzuwarten bis die unzureichenden Zustände abgestellt 

sind. 

 

Schimmelbildung führt nicht grundsätzlich zur Erforderlichkeit eines Umzuges. Insbe-

sondere dann nicht, wenn es sich nur um kleinere farblose Feuchtigkeitsflecken handelt 

(zum Beispiel im Fensterbereich). Bei erheblichem Schimmelbefall, der zu einer gesund-

heitlichen Gefährdung führen kann und der zum Beispiel nicht durch das Lüftungs- und 

Heizungsverhalten der Mieterin oder des Mieters zu beeinflussen ist, ist eine Erforder-

lichkeit einzelfallbezogen zu prüfen. 

 

                                                           
32 OVG Bremen, Beschluss vom 24.11.2008 - 2 B 558/08, 2 S 559/08; LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 17.07.2008, L 7 AS 

1300/08  
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c) Der Umzug ist aus gesundheitlichen beziehungsweise dringenden persönlichen 

Gründen erforderlich, beispielsweise wegen 

 

- Bedrohung durch die Partnerin oder den Partner, die Ex-Partnerin oder den Ex-   

  Partner oder eine andere Person (Nachweis) 

- Familienzuwachs: eine Erforderlichkeit zum Umzug ist ohne weitere Einzelfall-  

  prüfung allein aus diesem Umstand gegeben, soweit bereits in der bisherigen   

  Unterkunft die für die bestehende Personenzahl festgelegten Maximalwerte  

  (Wohngröße) nicht ausgeschöpft werden.  

  Ist die bisherige Wohnung von der Quadratmeteranzahl als unangemessen an    

  zusehen, bleibt eine Einzelfallprüfung möglich.  

  Im Falle einer Schwangerschaft wird der Umzug ab dem 4. bzw. 5.   

  Schwangerschaftsmonat (Kündigungsfristen) als erforderlich angesehen.  

- Bildung einer ehelichen, eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder Lebenspart-    

  nerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, 

- Umzug an einen Ort besonderer medizinischer Behandlung 

- persönlicher Pflege eines nahen Angehörigen oder 

- Trennung/Scheidung.      

      

d) Der Umzug ist erforderlich, weil Wohnungsverlust droht, bzw. die Räumung un-

mittelbar bevorsteht und die Kündigung nicht durch eigenes Verschulden selbst 

herbeigeführt worden ist. 

 

Voraussetzung hierbei ist, dass die Kündigung nicht mehr durch Übernahme der 

Mietschulden abgewendet werden kann bzw. ein rechtskräftiges Räumungsurteil 

vorliegt. Bei der Kündigung ist der Nachweis zu erbringen, dass Versuche zur Ab-

wendung der Kündigung unternommen wurden und erfolglos blieben (telef. 

Rücksprache mit dem Vermieter). Bei offensichtlich unberechtigter Kündigung ist 

dem Mieter die Einschaltung eines Rechtsanwaltes zu empfehlen. 

 

e) Der Hilfebedürftige ohne festen Wohnsitz ist. 

 

f) Die Senkung der unangemessenen Kosten in der bisherigen Wohnung nicht 

möglich ist.  

 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. 

 

Nicht erforderlich ist ein Wohnungswechsel insbesondere dann, wenn 

- lediglich der Wunsch nach einer besseren Wohnungsausstattung oder Wohn-

   umgebung besteht, 

- pauschal mit besseren Chancen bei der Arbeitssuche argumentiert wird, ohne 

dass eine Arbeitsaufnahme durch Vorlage des unterschriebenen Arbeitsvertra-

ges nachgewiesen wird oder 

- Streitigkeiten mit den Nachbarn vorliegen. 
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Eine tatsächlich kleinere Wohnung, die die Richtwerte für eine angemessene Woh-

nungsgröße unterschreitet, begründet keinen Anspruch auf Umzug in eine noch ange-

messene größere Wohnung. 

Um eine von einer Antragstellerin oder einem Antragsteller vorsätzlich herbeigeführte 

Erforderlichkeit eines Umzuges durch Provokation eines Räumungsurteils (zum Beispiel 

durch Nichtzahlung der Mieten, mietvertragswidriges Verhalten, Störung des Hausfrie-

dens) zu vermeiden, sind bei Vorliegen eines rechtskräftigen Räumungsurteils strenge 

Prüfmaßstäbe anzulegen. 

 

Insbesondere ist zu prüfen, ob und inwieweit Ersatzansprüche nach § 34 SGB II bestehen 

(Ersatzansprüche bei sozialwidrigem beziehungsweise schuldhaftem Verhalten). 

 

 

9.6 Umzug von Personen vor Vollendung des 25. Lebensjahres  
 

§ 22 Abs. 5 SGB II enthält besondere Regelungen nur für Personen, die  

- das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und  

- im Haushalt der Eltern leben und erstmalig eine eigene Wohnung beziehen wol-

len und  

- laufende Leistungen beziehen oder durch Anmietung der Unterkunft hilfebe-

dürftig werden.  

 

Diese müssen, bevor sie eine Wohnung anmieten, die Zusicherung des zuständigen SGB 

II-Leistungsträgers einholen (§ 22 Abs. 5 SGB II). Grundsätzlich ist diesem Personenkreis 

zuzumuten, im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils zu leben. Die Zustimmung ist 

nur für den Bezug der ersten eigenen Wohnung erforderlich, da nur in diesem Fall die 

Kosten steigen. Gesetzeszweck ist es insoweit, weitere Kosten durch einen erstmaligen 

Auszug einer Jugendlichen oder eines Jugendlichen zu vermeiden. 

  

Durch § 22 Abs. 5 (und § 20 Abs. 3) SGB II soll verhindert werden, dass die beabsichtigte 

Kosteneinsparung durch die Einbeziehung in die Bedarfsgemeinschaft der Eltern und 

durch die Absenkung der Regelleistung auf den in § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II genann-

ten Betrag, unterlaufen wird, indem diese Personen aus dem Haushalt der Eltern aus-

ziehen.  

 

Die Zusicherung ist Voraussetzung für die spätere Anerkennung von Aufwendungen für 

die Unterkunft und Heizung als Bedarf.  

 

Beabsichtigt eine Person vor Vollendung des 25. Lebensjahres während des Bezuges von 

Arbeitslosengeld II den Auszug aus dem Elternhaus, soll sie vor Unterzeichnung des 

Mietvertrages für die eigene Wohnung die Zustimmung zum Umzug beim Jobcenter be-

antragen.  

 

Zieht eine solche Person ohne Zustimmung des Jobcenters aus der elterlichen Woh-
nung aus, werden KEINE Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht (§ 22 Abs. 5 
SGB II).  
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Die Erteilung der Zustimmung zum Umzug steht grundsätzlich im Ermessen des Job- 

centers. Sie ist zu erteilen, wenn der Umzug erforderlich ist und die Kosten für Unter- 

kunft und Heizung der neuen Unterkunft angemessen sind (§ 22 Abs. 5 Satz 2 SGB II).  

 

Ein Auszug aus der elterlichen Wohnung ist in der Regel als erforderlich anzusehen, 

wenn  

- der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung 

der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann,  

- der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist 

oder  

- ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt (§ 22 Abs. 5 Satz 2 SGB II).  

Ist der Auszug danach als erforderlich anzusehen, kann von dem Erfordernis der Zustim-

mung zum Umzug abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem Grund 

nicht zumutbar war, die Zustimmung vor Unterzeichnung des Mietvertrages einzuholen 

(§ 22 Abs. 5 S. 3 SGB II). Das bedeutet, dass bei einem Antrag auf Zusicherung nach Un-

terzeichnung des Mietvertrages zu prüfen ist, ob es dem Betroffenen aus wichtigem 

Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung (rechtzeitig) einzuholen. 

 

Bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren ist eine Entscheidung des kommunalen Trä-

gers über die Zusicherung zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 5 SGB II zu tref-

fen, soweit durch Leistungsberechtigten beabsichtigt ist, einen Mietvertrag abzuschlie-

ßen bzw. er diesen bereits bei Beantragung der Zusicherung abgeschlossen hat (siehe 

BSG-Urteil vom 25.04.2018 - B 14 AS 21/17 Rz. 31).  

 

 

9.6.1 Kein Verweis auf elterliche Wohnung wegen schwerwiegender sozialer Gründe  
 

Eine Verweisung einer Person vor Vollendung des 25. Lebensjahres auf die Wohnung 

der Eltern bzw. eines Elternteils ist aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht zumut-

bar, wenn beispielsweise:  

- Gefahr für das körperliche oder seelische Wohl des Betroffenen besteht (z.B. bei 

einem nachweislich gewalttätigen Elternteil, bei einem alkoholkranken, drogen-

abhängigen oder psychisch erkrankten Elternteil),  

 

geeignete Nachweise können sein:  

 

• ärztliche Bescheinigung hinsichtlich der Misshandlung des Betroffenen  

• ärztliche Bescheinigung hinsichtlich der Erkrankung des Elternteils (kann nicht 

verlangt werden)  

• polizeiliche Anzeigen (können nicht verlangt werden, da hohe Hemmschwelle bei 

Anzeige von Familienangehörigen)  

• Stellungnahmen der einschlägigen Opferberatungsstellen  

• Stellungnahme des Fachdienstes Jugend nach Befreiung von der Schweige-pflicht 

durch Eltern/Elternteil  
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- im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen der Auszug des Betroffenen zum Schutz 

anderer in der elterlichen Wohnung lebender minderjähriger Kindern durch den 

Fachdienst Soziales befürwortet wird,  

 

Nachweis:  

• Stellungnahme des Fachdienstes Jugend nach Befreiung von der Schweigepflicht 

durch Eltern/Elternteil  

• und andere  

 

Über das Vorliegen dieses wichtigen Grundes ist eine Einzelfallentscheidung unter  

strengsten Maßstäben zu treffen. Die Zusicherung einzuholen ist dann aus einem wich-

tigen Grund unzumutbar, wenn der Auszug besonders dringlich ist und deshalb keine 

Entscheidung der Leistungsträgerin oder des Leistungsträgers eingeholt werden kann. 

  

 

9.6.2 Eingliederung in den Arbeitsmarkt  
 
Der Bezug einer eigenen Wohnung ist zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforder-

lich, wenn die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit unter 

Beibehaltung der bisherigen Unterkunft im Elternhaus nicht zumutbar bzw. mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist.  

 

Dabei ist auf die Zumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme nach § 121 Abs. 4 SGB III abzu-

stellen. Danach sind die folgenden täglichen Pendelzeiten zwischen Wohnung und Ar-

beitsstätte als unverhältnismäßig anzusehen:  

- bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden Pendelzeiten von insgesamt mehr 

als 2 ½ Stunden  

- bei einer Arbeitszeit von 6 Stunden Pendelzeiten von insgesamt mehr als 2 

Stunden.  

 

Gleiches gilt für die Aufnahme einer Ausbildung.  

 

Der Auszug aus der elterlichen Wohnung zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen 

Beschäftigung soll nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn es sich um eine  

unbefristete Tätigkeit oder um eine auf mindestens 6 Monate befristete Tätigkeit (z.B. 

Saisontätigkeit) handelt.  

 

In Einzelfällen kann von dieser Regel – aber nur durch den Teamleiter der Arbeitsver-

mittlung – abgewichen werden, wenn besondere Umstände eine andere Entscheidung 

begründen. Ein besonderer Umstand kann beispielsweise bei einer Befristung von we-

niger als 6 Monaten vorliegen, wenn nachweislich die Aussicht auf eine unbefristete Ein-

stellung oder auf eine Verlängerung über 6 Monate hinaus besteht.  

 

Die abschließende Entscheidung über die Erforderlichkeit des Auszuges trifft auch hier 

der Mitarbeiter des Teams Arbeitnehmerleistung. Jedoch soll er grundsätzlich eine Stel-

lungnahme des Arbeitsvermittlers berücksichtigen.  
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9.6.3 Kein Verweis auf elterliche Wohnung wegen sonstiger, ähnlich schwerwiegender 
Gründe  
 

Sonstige, ähnlich schwerwiegende Gründe können vorliegen, wenn beispielsweise:  

- ein straffällig gewordener Betroffener die gerichtliche Auflage erhalten hat, sich 

von dem bisherigen sozialen Umfeld (Freunde) fernzuhalten, 

 

Nachweis: Stellungnahmen der Jugendgerichtshilfe nach Befreiung von der Schweige-

pflicht durch Betroffenen  

 

- der Betroffene durch eine fremde Person über einen längeren Zeitraum verfolgt 

wird (sog. Stalking),  

 

Nachweis: polizeiliche Anzeigen, ggf. Stellungnahme der Polizei zum Sachverhalt  

 

- die volljährige Kundin ab dem fünften Monat schwanger ist.  

 

Nachweis: Mutterpass  

 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.  

 

 

9.6.4 Weitere Konsequenzen des Auszuges aus der elterlichen Wohnung  
 
Auf die Zustimmung/Zusicherung zum Auszug aus der elterlichen Wohnung kommt es 

auch bei der Beantragung von Leistungen für die Erstausstattung für die Wohnung ge-

mäß § 24 Abs. 6 SGB II an. Danach werden diese Leistungen nur erbracht, wenn der 

Auszug mit Zustimmung erfolgt ist oder von dem Erfordernis der Zustimmung nach § 22 

Abs. 5 S. 3 SGB II abgesehen werden konnte.  

 

Sollten die Eltern, aus deren Wohnung der Betroffene vor Vollendung des 25. Lebens-

jahres ausgezogen ist, Leistungen nach dem SGB II beziehen, sind die Leistungen für Un-

terkunft und Heizung nach den Regelungen des § 22 Abs. 1 SGB II zu gewähren. Es 

kommt insoweit nicht darauf an, ob der Auszug mit oder ohne Zustimmung des Job-

centers erfolgte.  

 

 

9.6.5 Auszug aus der elterlichen Wohnung vor Antragstellung  
 
Zieht eine Person vor Vollendung des 25. Lebensjahres ohne Zustimmung des Jobcenters 

aus der elterlichen Wohnung in der Absicht aus, die Voraussetzungen für die Gewährung 

der Leistungen herbeizuführen, werden KEINE Leistungen für Unterkunft und Heizung 

erbracht (§ 22 Abs. 5 S. 4 SGB II).  

 

Dies gilt auch für Personen, die aus der elterlichen Wohnung in die Wohnung eines 
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anderen Leistungsberechtigten, beispielsweise des Partners, ziehen. Sie werden dann 

zwar als Mitglied der neuen Bedarfsgemeinschaft oder Haushaltsgemeinschaft betrach-

tet. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für den anderen Leistungsberechtigten 

mindern sich jedoch um den entsprechenden Kopfteil, ohne dass die Leistungen für Un-

terkunft und Heizung erbracht werden.  

 

Die Absicht, die Voraussetzungen der Leistungsgewährung (speziell die Hilfebedürftig-

keit) herbeizuführen, liegt dann vor, wenn die Person weiß, dass ihr Auszug aus der el-

terlichen Wohnung zur Hilfebedürftigkeit führt und sie gerade zu diesem Zweck aus-

zieht. Die Prüfung der Absicht hat unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu 

erfolgen und ist für ein eventuelles Gerichtsverfahren aktenkundig zu machen. Beispiels-

weise liegt diese Absicht nahe, wenn der Antrag der im Haushalt der Eltern lebenden 

Person wegen fehlender Hilfebedürftigkeit abgelehnt wird und der Auszug aus der el-

terlichen Wohnung in relativ zeitlicher Nähe auf die Ablehnung folgt. 

 

 

10.      Umzugskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution 
 

 

10.1. Besondere Voraussetzungen für die Übernahme einzelner Kosten 
 

a) Umzugskosten 

 

Soweit der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die neue Unterkunft ange-

messen sind, kommt dem Grunde nach eine Übernahme von Umzugskosten durch das 

Jobcenter in Betracht. 

 

Hinsichtlich der Umzugskosten ist der Hilfebedürftige vorrangig auf die Selbsthilfemög-

lichkeiten zu verweisen. Es ist davon auszugehen, dass ein Umzug - wie in weiten Bevöl-

kerungskreisen allgemein üblich und in unteren Einkommensgruppen die Regel - in Ei-

genregie, mit Hilfe von Verwandten, Freunden oder Freundinnen und/oder Nachbarin-

nen und Nachbarn durchgeführt wird.  

 

Als Umzugskosten können daher in der Regel nur die Aufwendungen für die Anmietung 

eines geeigneten Fahrzeugs und für Umzugskartons übernommen werden. Hinsichtlich 

des Mietfahrzeugs sind 3 Vergleichsangebote vorzulegen, von denen das günstigste zu 

berücksichtigen ist. 

 

In besonders gelagerten Fällen, in denen die übliche Unterstützung aus dem Verwand-

ten- und Freundeskreis nachvollziehbar nicht unentgeltlich in Anspruch genommen wer-

den kann, kann die Übernahme der Kosten für Umzugshelferinnen oder Umzugshelfer 

von bis zu 100,00 EUR (insgesamt für den jeweiligen Umzug) in Betracht kommen (Nach-

barschaftshilfe).  
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Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller glaubhaft erläutern und gegebenenfalls 

belegen, dass der Umzug nicht in Eigenregie durchgeführt werden kann, können im Aus-

nahmefall auch Kosten für ein Umzugsunternehmen übernommen werden. Ein Ausnah-

mefall kann immer dann angenommen werden, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer 

und verständlicher Grund für die Nutzung eines Umzugsunternehmens vorliegt, von 

dem sich auch ein Bürger in einer mit Transferleistungsbeziehenden vergleichbaren Ein-

kommenssituation, jedoch ohne Leistungsanspruch leiten lassen würde. 

 

Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Hilfebedürftige an der Selbsthilfe ge-

hindert ist  

- aufgrund eigener Krankheit oder Behinderung oder  

- aufgrund der Krankheit oder Behinderung des Partners oder  

- aufgrund der alleinerziehenden Betreuung eines Kindes bis zu 6 Jahren.  

     

Auch hier sind 3 Vergleichsangebote vorzulegen. Es steht im Ermessen des Landkreises, 

die Notwendigkeit der in den Angeboten aufgeführten Kosten (z.B. für Personal) zu prü-

fen. Von den Angeboten mit den notwendigen Kosten ist das günstigste zu berücksich-

tigen. Nach der Bewilligung der Kosten für ein Umzugsunternehmen ist dieses durch den 

Antragsteller zu beauftragen. Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Rechnung an das 

beauftragte Unternehmen. 

 

Durch den Umzug verursachte Kosten, wie für die Bereitstellung eines Telefon- und In-

ternetanschlusses sowie die Kosten für einen Nachsendeantrag, kommen ebenfalls für 

die Übernahme in Betracht. 33 

 

b) Wohnungsbeschaffungskosten 

 

Wohnungsbeschaffungskosten, wie z.B. Maklergebühren (Bestellprinzip seit dem 

1.6.2015 gem. § 2 des Wohnungsvermittlungsgesetzes (WoVermittG), Eintrittsgelder bei 

Genossenschaften und Abstandszahlungen, können nur ausnahmsweise, in besonders 

begründeten Einzelfällen gem. § 22 VI SGB II gewährt werden. Sie sind als Beihilfe zu 

übernehmen.  

   

Aus dem Regelbedarf zu finanzieren und somit nicht zu den Wohnungsbeschaffungskos-

ten gehören die Kosten für: 

- Internetrecherchen, Zeitungskäufe und Telefonkosten, 

- Besichtigungsfahrten. 

 

c) Kaution bzw. Genossenschaftsanteile 

 

Eine Mietkaution im Sinne von § 551 BGB ist eine Sicherheit für den Vermieter. Er kann 

eine Kaution von den Mietern fordern, um deren Pflichten, die sich aus dem Mietvertrag 

ergeben, abzusichern. 

                                                           
33 BSG, Urteil vom 10.08.2016 – B 14 AS 58/15 R 
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Die Kaution darf grundsätzlich höchstens drei Nettokaltmieten betragen (Miete ohne 

die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebs- und Heizkosten). Die 

Höhe kann ansonsten individuell vereinbart werden, solange die gesetzlich festgelegte 

Obergrenze von drei Nettokaltmieten nicht überschritten wird.  

 

Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem Kreditin-

stitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an- 

zulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform vereinbaren. 

 

Sobald das Mietverhältnis endet, muss der Vermieter zwischenzeitlich angefallene Zin-

sen und Zinseszinsen zurückzahlen. Ein Rückbehaltungsrecht des Vermieters besteht nur 

in der Höhe, in der er noch Forderungen an den Mieter hat. Über diese muss er bald-

möglichst abrechnen. 

 

Wird die Kaution nicht wie vereinbart gestellt, kann das Mietverhältnis gekündigt wer-

den. 

 

Die Mieterin oder der Mieter ist berechtigt, die Kaution in drei gleichen Raten zu zahlen; 

die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses zu leisten. Der Beginn des Mietver-

hältnisses richtet sich nach der vertraglich geregelten Überlassung der Mietsache. 

Bei der Berechnung des Leistungsanspruches sind diese gesetzlich vorgesehenen Raten-

zahlungsmöglichkeiten einzelfallbezogen zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere 

dann, wenn in den auf den Beginn des Mietverhältnisses folgenden drei Monaten Ände-

rungen in den Einkommens- und Vermögensverhältnisses zu erwarten sind, die voraus-

sichtlich zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit führen können. 

 

Das Mietkautionsdarlehen wird nur erbracht, wenn kein Schonvermögen im Sinne von 

§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 (Grundfreibetrag), 1a (Grundfreibetrag für leistungsbe-

rechtigte minderjährige Kinder) oder 4 (Anschaffungsfreibetrag) vorhanden ist oder der 

Bedarf nicht auf andere Weise (ggf. Abtretung der Kautionsrückzahlung aus vorherigem 

Mietverhältnis) gedeckt werden kann. Auf die Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zu 

§ 42 a SGB II wird insoweit Bezug genommen. 

 

Die Kaution soll direkt an die Vermieterin oder den Vermieter überwiesen werden. So-

weit für eine Direktzahlung keine Gründe nach § 22 Absatz 7 SGB II vorliegen, ist das 

Einverständnis der Mieter erforderlich. 

 

Das Darlehen wird an alle im Haushalt lebenden Personen grundsätzlich aber nicht an 

Minderjährige, die mit ihren Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft leben, durch Darle-

hensbescheid gewährt. 34 

 

                                                           
34 LSG NRW, Beschluss vom 10.06.2020, L 6 AS 718/20 B ER, Rn. 27, juris; LSG SA, Urteil vom 18.10.2018, L 5 AS 295/18, juris; 

BSG, Urteil vom 18.11.2014, B 4 AS 3/14 R SozR 4-4200 § 22 Nr. 80, Rn. 28 für Mietschulden; SG SN, Gerichtsbescheid vom 

13.10.2021, S 13 AS 279/21, s. o. 
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Während des Leistungsbezuges des Darlehensnehmers (= der/die Leistungsberechtig- 

te) wird der Rückzahlungsanspruch aus dem Darlehen ab dem Monat, der auf die Aus- 

zahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden 

Regelbedarfes getilgt. Die Aufrechnung ist gegenüber den Darlehensnehmern schriftlich 

durch Verwaltungsakt zu erklären (§ 42a Abs. 2 SGB II). Der Rückzahlungsanspruch aus 

einem Mietkautionsdarlehen ist bei Rückzahlung durch den Vermieter sofort in Höhe 

des noch nicht getilgten Darlehensbetrages fällig (§ 42a Abs. 3 Satz 1 SGB II). Nach Be-

endigung des Leistungsbezuges ist ein noch nicht getilgter Darlehensbetrag sofort fällig 

(§ 42a Abs. 4 Satz 1 SGB II). 

 

d) Räumung 

 

Angemessene Räumungskosten beim Umzug in eine Einrichtung (z.B. Pflegeheim) gehö-

ren zu den Umzugskosten und sind zu übernehmen. Familie und Freunde sind grund-

sätzlich nicht verpflichtet, für einen Leistungsberechtigten den Umzug durchzuführen. 

Weiterhin sollten sich das Sozialamt und das Jobcenter bei Umzügen von gemischten 

Bedarfs- bzw. Einsatzgemeinschaften stets vorab verständigen, sodass der Umzug erst 

bei Zustimmung beider Träger stattfindet und folglich die künftigen Kosten der Unter-

kunft von beiden Trägern übernommen werden. 35 

 
 
11.      Besondere Fälle 
 
 
11.1      Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, vergleichbare Einrichtungen 
 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVG, Urteil vom 12.12.1995) gelten 

die öffentlich-rechtlichen Nutzungsgebühren für eine Obdachlosenunterkunft als tat-

sächliche Aufwendungen für die Unterkunft. Dieser Grundsatz ist auf Frauenhäuser und 

vergleichbare Einrichtungen entsprechend anzuwenden. Das gleiche gilt für Kosten, die 

durch eine ordnungsbehördliche Inanspruchnahme von Dritten, z.B. durch Rücküber-

weisung in die durch Gerichtsvollzieher geräumte Wohnung oder durch Beschaffung ei-

ner Hotelunterkunft entstehen. Voraussetzung ist aber, dass dem Landkreis die dro-

hende Obdachlosigkeit und damit die Hilfebedürftigkeit bekannt war. 

 

Sucht eine Person Zuflucht in einem Frauenhaus, das sich im Zuständigkeitsbereich eines 

anderen Landkreises befindet, ist das andere (aufnehmende) Jobcenter örtlich zustän-

dig. Jedoch ist das abgebende Jobcenter verpflichtet, dem aufnehmenden Jobcenter die 

Kosten für Unterkunft und Heizung für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu er-

statten (§ 36a SGB II). 

 

Als Gemeinschaftsunterkünfte gelten: 

 

                                                           
35 BSG, Urteil vom 15.11.2012 - B 8 SO 25/11 R 
 



59 

- Zentrale Obdachlosenunterkünfte 

Die Nutzungsgebühr wird per Satzung geregelt. Die Gebühren sind in € je Person 

und Monat festgelegt. Die Abrechnung erfolgt per Rechnungslegung. 

Zu beachten:  Ein Teil der Unterkunftskosten ist bereits mit dem Regelbedarf 
abgegolten. 
 

- Frauenhaus 

Das Entgelt für das Frauenhaus der Hansestadt Wismar wird vom Fachdienst So- 

ziales des Landkreises Nordwestmecklenburg festgelegt. Die Abrechnung erfolgt  

per Rechnungslegung. 

 

- Dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 

Das Entgelt für dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Ob-

dachlosigkeit wird vom Fachdienst Soziales des Landkreises Nordwestmeck-len-

burg unter Berücksichtigung der jeweils gültigen angemessenen Kaltmiete und 

angemessenen Betriebskosten gemäß Anlage 1 i.V.m. Pkt. 11.4 der Richtlinie fest-

gelegt. 

 

 

11.2      Kosten der Unterkunft und Heizung bei Inhaftierung 
 

In der Untersuchungshaft gilt das „Unschuldsprinzip“.  

 

Inhaftierte haben für die Dauer ihrer Strafhaft keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 

SGB II. Der aktuelle Unterkunftsbedarf Inhaftierter wird ebenso wie der Lebensunterhalt 

durch die Justizvollzugsanstalt gedeckt. Die Arbeit in der JVA, sofern diese ausgeübt wer-

den kann, wird nicht in der Höhe vergütet, die erforderlich wäre, um die Wohnkosten 

zu decken. Diese können jedoch durch Leistungen nach dem SGB XII gedeckt werden.  

 

 

11.3 Anmietung einzelner Zimmer und Mitbenutzung weiterer Räume, Wohnge-
meinschaft 

 
Aufgrund der BSG-Rechtsprechung ist die Kappung der angemessenen Kosten bei An-

mietung einzelner Zimmer nicht zu rechtfertigen.36 Für diese Fälle gelten daher die An-

gemessenheitsgrenzen wie für Personen in einer eigenen Wohnung.  

 

Demnach kann eine Person z.B. trotz Anmietung nur eines Zimmers Kosten wie für eine 

Wohnung bis 50 m² beanspruchen. Bei Unangemessenheit ist ggf. ein Kostensenkungs-

verfahren einzuleiten. Ausgangspunkt der Prüfung der Angemessenheit der Kosten für 

Unterkunft und Heizung ist der vorgelegte Mietvertrag (Haupt- oder Untermietvertrag). 

 

Ohne Mietvertrag sind die Kosten für Unterkunft und Heizung wie folgt zu ermitteln:  

                                                           
36 BSG, Urteil vom 18.06.2008 - B 14/11b AS 61/06 R 
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Die tatsächlichen Unterkunftskosten lt. Mietvertrag bilden den Ausgangspunkt der Be-

rechnung. Die Unterkunftskosten sind durch die Gesamtzahl der Bewohner zu teilen und 

mit der Anzahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zu multiplizieren. 

 

Die Angemessenheit der Kosten für den/die Leistungsberechtigte/n wird durch den  

Abgleich mit den Werten zur Wohnungsgröße, der hierfür angemessenen Bruttokalt-

miete (Anlage 1) sowie den hierfür angemessenen Heizkosten ermittelt. In diesen Beträ-

gen sind Zuschläge für die Nutzung von Gemeinschaftsflächen, Betriebskosten und  

Heizkosten bereits enthalten.  

 

Beispiel:  

3 Personen, davon 1 ALG II-Bezieher, Erdgas, Region 1 

angemessene Wohnungsgröße für 1 Person:         50 m² 

angemessene Bruttokaltmiete für 50 m² gem. Anlage 1:     374,00 € 

angemessene Heizkosten für 50 m² lt. Anlage 3:       87,04 € 

 

Übersteigen die kopfanteilige Bruttokaltmiete oder/und die kopfanteiligen Heizkosten 

die o.g. Werte, ist die Unterkunft für den Leistungsberechtigten nicht angemessen. 

 
 
11.4 Möblierte Wohnungen bzw. Zimmer 
    

Die Aufwendungen für die Überlassung von Möbeln werden regelmäßig nicht als not-

wendiger Unterkunftsbedarf übernommen, es sei denn, die Wohnung/das Zimmer ist 

ohne diese Möbel nicht anmietbar, und der gesamte Mietpreis (Bruttokaltmiete) hält 

sich bei fehlender Abtrennbarkeit noch innerhalb der Angemessenheit (vgl. BSGE vom  

7.11.2006, B 7b AS 10/06 R, Randz. 28). Eine Erstausstattung Wohnung ist hier nicht 

mehr bzw. nur noch eingeschränkt zu gewähren. 

 

 

11.5 Mietzahlungen für 2 Wohnungen 
    

Nach einem Umzug, insbesondere wenn dieser im Laufe eines Monats oder vor Ablauf 

der Kündigungsfrist erfolgt, muss ein Hilfebedürftiger unter Umständen die Miete so-

wohl für die alte als auch für die neue Wohnung zahlen. Angesichts der Tatsache, dass 

nur die tatsächlichen Kosten der Unterkunft zu übernehmen sind, kommt eine Kosten-

übernahme in der Regel nur für die tatsächlich bewohnte Wohnung in Betracht. 

   

Eine Übernahme der Miete für zwei Wohnungen kann nur dann erfolgen, wenn der Um-

zug durch das Jobcenter veranlasst worden ist und eine begründete Notwendigkeit be-

steht, vor Ablauf der Kündigungsfrist in die neue Wohnung zu ziehen. Als Beispiele seien 

genannt die Möglichkeit der kurzfristigen Arbeitsaufnahme und die des Bezuges einer 

erheblich preiswerteren Wohnung innerhalb einer ersten Frist von drei Monaten, wenn 

die bisherigen Aufwendungen unangemessen hoch sind.  
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Voraussetzungen für die Übernahme von Doppelmieten als Unterkunftskosten nach 

§ 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II: 

 

- Die Unterkunftskosten für die bisherige Wohnung sind abstrakt angemessen; 

- die Unterkunftskosten für die neue Wohnung sind abstrakt angemessen; 

- für beide Unterkünfte besteht eine vertragliche Zahlungspflicht für einen iden- 

tischen Zeitraum; 

- beide Wohnungen wurden im jeweiligen Zeitraum tatsächlich zu Zwecke des 

Wohnens genutzt; 

- die zeitliche Überschneidung der mietvertraglichen Zahlungspflicht war unver-

meidbar und 

- die tatsächliche Nutzung beider Wohnungen im Zeitraum der Überschneidung 

 war unvermeidbar. 37 

 

Das BSG stellt ebenfalls einen verbindlichen Fragenkatalog zur Klärung, ob die Voraus-

setzungen im streitbefangenen Einzelfall vorgelegen haben, zur Verfügung. Diese sind 

zu prüfen und in der Fallakte zu dokumentieren: 

 

- Ob und ggf. warum war eine zeitlich ohne Überschneidung aufeinander abges- 

timmte Anmietung der neuen und Kündigung der alten Wohnung nicht zumutbar 

möglich? 

- Ob und ggf. warum konnte ein Umzug in die neue Wohnung und die Übergabe 

der alten Wohnung nicht früher durchgeführt werden? 

- Ob und warum war es nicht zumutbar möglich, dem Vermieter der alten Woh-

nung vor Ablauf der Kündigungsfrist einen von diesem zu akzeptierenden 

Nachmieter vorzuschlagen? 

 

 

11.6 Staffelmieten 
 

Im Falle der Vereinbarung eines gestaffelten Mietzinses sind die Kosten für Unterkunft 

und Heizung angemessen, wenn sie unter Zugrundelegung des aktuell zu zahlenden 

Mietzinses und unter Berücksichtigung der Steigerung im Zeitraum von 5 Jahren die 

Richtwerte nicht überschreiten. 

 
 
11.7 Direktüberweisung der Leistungen 
   

Wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller es beantragen, sind die zu gewährenden 

Leistungen für Lebensunterhalt direkt an die Vermieterin oder den Vermieter oder an-

dere Empfangsberechtigte (beispielsweise Energieversorgungsunternehmen, die die 

Heizenergie liefern) zu überweisen (§ 22 Absatz 7 Satz 1 SGB II). 

                                                           
37 BSG, Urteil vom 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R; Urteil vom 23.03.2010 - B 8 SO 24/08 R; Urteil vom 14.4.2011 - B 8 SO 19/09 

R; Urteil vom 12.05.2017 - B 8 SO 23/15 R; Beschluss vom 24.02.2016 - B 8 SO 88/15 R  
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Sie sollen direkt überwiesen werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Antragstel-

lerin oder der Antragsteller sie zweckentsprechend verwendet (§ 22 Absatz 7 Satz 2 SGB 

II). Dies gilt auch für Leistungen, die den Bedarf für die Unterkunft nur anteilig decken.  

 

Dadurch, dass die Leistungen für den Lebensunterhalt direkt gezahlt werden, werden  

keine Rechte und Pflichten des Leistungsträgers gegenüber dem Vermieter begründet, 

denn das privatrechtliche Mietverhältnis besteht nur zwischen dem Antragsteller und 

dem Vermieter. Leitet der Mieter die ausgezahlten Leistungen nicht an den Vermieter 

weiter, so ist der Vermieter -ebenso wie im Fall der Direktauszahlung- allein auf den 

Zivilrechtsweg zu verweisen.  
 

Werden Leistungen gegenüber erwerbsfähigen Antragstellerinnen oder Antragstellern 

bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gekürzt, ist die Direktauszahlung (unter ande-

rem an die Vermieterin oder den Vermieter) der gesetzliche Regelfall (§ 31a Absatz 3 

SGB II). 

 

Die ausdrückliche Antragsregelung verpflichtet den Leistungsträger, die bewilligten Leis-

tungen an den Vermieter oder Empfangsberechtigten zu zahlen, wenn der Antragsteller 

oder die Antragstellerin dies so begehrt. Wünscht der Antragsteller, dass die Leistungen 

an den Vermieter gezahlt werden, so berechtigt dies den Leistungsträger nicht, mit 

schuldbefreiender Wirkung Zahlungen aus den anzuerkennenden Regelbedarfen in 

Höhe der Differenz zwischen den tatsächlichen und angemessenen Aufwendungen für 

die Wohnung an den Vermieter zu leisten.  

 

Darüber hinaus soll an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt wer-

den, wenn nicht sichergestellt ist, dass die leistungsberechtigte Person die Leistungen 

zweckentsprechend verwendet. Das ist insbesondere der Fall, wenn 

 

- Mietrückstände bestehen, die dazu berechtigen, das Mietverhältnis außeror-

dentlich zu kündigen (§ 22 Absatz 7 Satz 3 Nummer 1 SGB II), 

- Energiekostenrückstände bestehen, die dazu berechtigen, die Energieversorgung 

zu unterbrechen (§ 22 Absatz 7 Satz 3 Nummer 2 SGB II), 

- konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder suchtbedingtes Unvermögen der 

leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu ver-

wenden (§ 22 Absatz 7 Satz 3 Nummer 3 SGB II), oder 

- konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis 

eingetragene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend 

verwendet (§ 22 Absatz 7 Satz 3 Nummer 4 SGB II). 

 

Die vorgenannten Regelungen sollen das Grundrecht der Leistungsberechtigten auf in-

formationelle Selbstbestimmung sichern und sie vor Wohnungslosigkeit schützen. 

Gleichzeitig dienen sie dem öffentlichen Interesse, Doppelzahlungen aus Steuermitteln 

zu vermeiden. Dies rechtfertigt es, direkt an einen Vermieter und andere Empfangsbe-

rechtigte zu zahlen, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass die Transferleistungen zu 

den Wohnkosten nicht zweckentsprechend verwendet werden und daraus resultie- 

rend Wohnungslosigkeit der Betroffenen droht. 
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Die leistungsberechtigte Person ist schriftlich zu benachrichtigen, wenn direkt an den 

Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt wird (§ 22 Absatz 7, letzter Satz 

SGB II). Die Informationspflicht stärkt die Rechte der leistungsberechtigten Person und 

soll Wohnungslosigkeit vermeiden sowie die Wohnung sichern. Die leistungsberechtigte 

Person wird hierdurch darüber informiert, ab welchem Zeitpunkt das Jobcenter die 

Pflicht, den Mietzins zu zahlen, erfüllt. 

 

Zusätzlich zu der gesetzlich geregelten Informationspflicht gilt, dass der Vermieter eben-

falls unverzüglich darüber zu informieren ist, wann die Überweisung beginnt und wann 

sie endet. Da die Datenübermittlung der Aufgabenwahrnehmung dient (§ 69 SGB X - 

Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben), ist eine datenschutzrechtliche Einwil-

ligungserklärung der leistungsberechtigten Person nicht erforderlich. 

 

 

12.      Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung zum 15. August 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis-

herige Richtlinie vom 01.11.2019 des Landkreises Nordwestmecklenburg außer Kraft. 

 

Fachdienst Soziales 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
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Anlage 1      Angemessene Kaltmiete und angemessene Betriebskosten ab 01.09.2021 

Anpassung unseres schlüssigen Konzeptes auf der Grundlage der BSG–
Rechtsprechung 
 

 
Vergleichsräume Größe der 

Bedarfs-ge-
mein-schaf-

ten 

maximale 
Wohnungs- 

Größe 
 

in m² 

Netto-
kaltmiete 
 
 

€/m² 

kalte Be-
triebs-
kosten  

 
€/m² 

abstrakte Ange-
messenheit  
bruttokalt 

       in €/m² in € 

Vergleichsraum  1 Person 50 5,81 1,67 7,48 374,00 

Stadt Grevesmühlen 2 Personen 60 5,46 1,51 6,97 418,00 

Amt Grevesmühlen Land 3 Personen 75 5,42 1,54 6,96 522,00 

Amt Klützer Winkel 4 Personen 90 5,41 1,82 7,23 651,00 

Amt Schönberger Land  5 Personen 105 5,16 1,63 6,79 713,00 

Amt Rehna 6 Personen 120 5,16 1,63 6,79 815,00 

 
 

Jede weitere 
Person 
 
 
 

    +102,00 

Vergleichsraum 1 Person 50 5,33 1,67 7,00 350,00 

Amt Gadebusch 2 Personen 60 5,42 1,51 6,93 416,00 

Amt Lützow-Lübstorf 3 Personen 75 5,42 1,54 6,96 522,00 

 4 Personen 90 5,00 1,82 6,82 614,00 

 5 Personen 105 5,73 1,63 7,36 773,00 

 6 Personen 120 5,74 1,63 7,37 884,00 

 
 

Jede weitere 
Person 
 
 
 

    +111,00 

Vergleichsraum  1 Person 50 5,93 1,67 7,60 380,00 

Amt Neukloster-Warin 2 Personen 60 4,99 1,51 6,50 390,00 

Amt Dorf Mecklenburg- 3 Personen 75 5,52 1,54 6,44 483,00 

Bad Kleinen 4 Personen 90 5,29 1,82 7,34 661,00 

Amt Neuburg 5 Personen 105 5,29 1,63 6,92 727,00 

Insel Poel 6 Personen 120 5,30 1,63 6,93 831,00 

         Jede weitere Person                    +104,00     

          

Vergleichsraum  1 Person 50 5,55 1,67 7,22 361,00 

Hansestadt Wismar 2 Personen 60 5,49 1,51 7,00 420,00 

 3 Personen 75 5,54 1,54 7,08 531,00 

 4 Personen 90 5,64 1,82 7,46 671,00 

 5 Personen 105 5,99 1,63 7,62 800,00 

 6 Personen 120 5,76 1,63 7,39 887,00 

          Jede weitere Person                            +111,00 
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Anlage 2 Anzuerkennende kalte Betriebskosten 
 

Zu den Kosten der Unterkunft (KdU) gehört nach neuester Rechtsprechung des Bundes-

sozialgericht (BSG) grundsätzlich, was im Mietvertrag wirksam vereinbart wurde. Wirk-

sam sind all jene Vereinbarungen, die sich an § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) 

orientieren.38 

 
Nach den Bestimmungen der Betriebskostenverordnung dürfen als kalte Betriebskosten 

nur folgende nachfolgende Kostenarten umgelegt werden: 

 

1. Grundsteuer: Wird von der jeweiligen Kommune erhoben, teilweisesteht in Miet-

verträgen auch "öffentliche Lasten des Grundstücks". 

 

2. Wasserkosten:  

Hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, Grundgebühren, Anmietung 

oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie ihrer 

Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Berechnung und 

Aufteilung, Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, des Betriebs einer 

hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage 

einschließlich der Aufbereitungsstoffe.  

 
3.  Abwasser: Gebühren für die Nutzung einer öffentlichen Entwässerungsanlage o-

der die Kosten der Abfuhr und Reinigung einer eigenen Klär- oder Sickergrube. 

 

4. die Kosten  

     a) des Betriebes der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage 

hierzu gehören, die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, des 

Betriebsstroms, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung 

ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 

durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes, die Kos-

ten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, der Anmietung o-

der anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Ver-

brauchserfassung sowie der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfas-

sung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und 

Aufteilung 

oder 
g) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, des 

Betriebsstromes und der Überwachung sowie der Reinigung der Anlage und des 

Betriebsraumes  

                                                           
38 Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 

(BGBl. I S. 958)  geändert  wurde (Stand 2018) 
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oder 
h) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im  

Sinne des Buchstaben a), hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung 

 und des Betriebes der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a 

 

i) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Ver-

brennungsrückständen in der Anlage, der regelmäßigen Prüfung der Be-

triebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden 

Einstellung durch eine Fachkraft sowie der Messungen nach dem Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz 

 

5. die Kosten 
 

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage 

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2., so-

weit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind und der Wassererwärmung entspre-

chend Nummer 4 Buchstabe a) 

oder 
b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im 

Sinne des Buchstaben a) 

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten 

des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4. Buchstabe 

a) 

oder 
c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Ver-

brennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen 

Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusam-

menhängenden Einstellung durch eine Fachkraft 

 

6. die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 
 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4. Buchstabe a) und 

entsprechend Nummer 2., soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind 

oder 
b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 

4. Buchstabe c) und entsprechend Nummer 2., soweit sie nicht dort bereits 

berücksichtigt sind 

oder 
c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen 

entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2., soweit sie 

nicht dort bereits berücksichtigt sind. 
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7.  Fahrstuhl: Kosten des Betriebsstroms, der Beaufsichtigung, Bedienung, Überwa-

chung, Pflege und Reinigung sowie regelmäßige Prüfung der Betriebssicherheit 

und Betriebsbereitschaft. 

8.  Straßenreinigung und Müllabfuhr: Kosten, die die Stadt der Vermieterin oder  

 dem Vermieter durch Abgabenbescheid in Rechnung stellt. 

 

9.   Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung: zum Beispiel Kosten für eine Reini-

gungskraft, die die Flure, Treppen, Keller, Waschküche usw. reinigt. Kosten der 

Ungezieferbekämpfung sind nur die laufenden und wiederkehrenden Kosten 

 

10.  Gartenpflege: Sach- und Personalkosten, die durch die Pflege der hauseigenen 

Grünanlage entstehen. Kosten für die Erneuerung von Pflanzen oder die Pflege 

von Spielplätzen zählen mit. 

 

11. Beleuchtung: Stromkosten für Außenbeleuchtung, Treppenhaus, Waschküche. 

 

12.  Schornsteinreinigung:  
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, so-

weit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4. Buchstabe a) berücksichtigt wur-

den 

 

13.  Versicherungen: Gebäudeversicherungen gegen Feuer-, Sturm- und Wasser- so-

wie Elementarschäden, Glasversicherung sowie Haftpflichtversicherungen für 

Gebäude, Öltank und Aufzug. 

 

14. Hauswart:  

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, 

die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit ge-

währt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schön-

heitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten von Haus-

wart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistung nach den Nummer 2. 

bis 10. und 16. nicht angesetzt werden 

 

15.  Gemeinschaftsantenne und Breitbandkabel: Bei der Antenne können Betriebs-, 

Strom- und Wartungskosten auf die Mieterin oder den Mieter umgelegt werden. 

Beim Kabel kommt noch die an die Telekom zu zahlende Grundgebühr hinzu. An-

ders, wenn die Mieterin oder der Mieter einen Vertrag direkt mit der Kabelgesell-

schaft geschlossen haben. 

 

16.  Wascheinrichtungen: Kosten für Gemeinschaftswaschmaschinen, das heißt 

Strom, Reinigung und Wartung der Geräte. 

 

17.  Sonstige Kosten: Hierzu gehören Betriebskosten, die zwischen Vermieterin oder 

Vermieter und Mieterin oder Mieter im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wer-

den müssen (zum Beispiel Wartungskosten für Wasseruhren und/oder Gasther-

men). 
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Für öffentlich geförderte Wohnungen (Sozialwohnungen) darf zusätzlich ein Betrag von 

maximal zwei Prozent der im Abrechnungszeitraum anfallenden Betriebskosten als  

Umlageausfallwagnis gefordert werden. Es muss sich um laufende, regelmäßig wieder-

kehrende Kosten im Zusammenhang mit dem Haus oder Grundstück handeln. Verwal-

tungs- und Instandhaltungskosten muss der Mieter nie als Nebenkosten zahlen. Die 

Umsatzsteuer eines Dritten darf nicht angesetzt werden. 

 

Pauschale 
 
Haben die Mietparteien zur Abgeltung der Betriebskosten die Zahlung einer monatli-

chen Pauschale vereinbart, sind damit die anfallenden Nebenkosten abgegolten, d. h., 

eine Abrechnung findet nicht statt. Selbst wenn die Kosten tatsächlich höher sind, 

braucht der Mieter deshalb keine Nachzahlung zu leisten. Eine Erhöhung der Pauschale 

durch einseitige Erklärung des Vermieters ist nur möglich, sofern dies im Mietvertrag 

vereinbart ist (§ 560 Abs. 1 BGB). 

 
Vorauszahlungen, Erstattung von Guthaben 
 
Haben die Mietparteien eine Vorauszahlung vereinbart, hat der Mieter monatlich mit 

der Grundmiete einen Abschlag zu zahlen, den der Vermieter jährlich abzurechnen hat. 

Sind die tatsächlichen Kosten höher, muss der Mieter nachzahlen. Sind sie geringer, er-

hält er das Guthaben erstattet. 

 

Ausschlussfrist 
 

Betriebskostenvorauszahlungen müssen spätestens 12 Monate nach Ende des Abrech-

nungszeitraumes abgerechnet werden. Später können auf Grund dieser Ausschlussfrist 

keine Nachforderungen durch den Vermieter mehr erhoben werden. 
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Anlage 3 Höhe des Mehrbedarfes bei dezentraler Warmwasserversorgung nach § 
21 Abs. 7 SGB II und angemessene Heizkosten mit und ohne Warmwas-
serbereitung nach Bundesheizkostenspiegel 

    
Ab 01.01.2012: 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             374 € 8,60  

2             337 €  7,75 

3             299 € 6,88 

4             287 € 4,02 

5             251 € 3,01 

6             219 € 1,75 

 

Ab 01.01.2013: 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             382 € 8,79  

2             345 €  7,94 

3             306 € 7,04 

4             289 € 4,05 

5             255 € 3,01 

6             224 € 1,79 

 

Ab 01.01.2014: 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             391 € 8,99  

2             353 €  8,12 

3             313 € 7,20 

4             296 € 4,14 

5             261 € 3,13 

6             229 € 1,83 

 
Ab 01.01.2015: 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             399 € 9,18  

2             360 €  8,28 

3             320 € 7,36 

4             302 € 4,23 

5             267 € 3,20 

6             234 € 1,87 
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Ab 01.01.2016 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             404 € 9,29  

2             364 €  8,37 

3             324 € 7,45 

4             306 € 4,28 

5             270 € 3,24 

6             237 € 1,90 

 

Ab 01.01.2017 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             409 € 9,41  

2             368 €  8,46 

3             327 € 7,52 

4             311 € 4,35 

5             291 € 3,49 

6             237 € 1,90 

 

Ab 01.01.2018 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             416 € 9,57  

2             374 €  8,60 

3             332 € 7,64 

4             316 € 4,42 

5             296 € 3,55 

6             240 € 1,92 

 

 

Ab 01.01.2019  

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             424 € 9,75 

2             382 €  8,79 

3             339 € 7,80 

4             322 € 4,51 

5             302 € 3,62 

6             245 € 1,96 

 

Ab 01.01.2020 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             432 € 9,34 

2             389 €  8,95 

3             345 € 7,94 

4             328 € 4,59 

5             308 € 3,70 

6             250 € 2,00 
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Ab 01.01.2021 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             446 € 10,26 

2             401 €  9,22 

3             357 € 8,21 

4             373 € 5,22 

5             309 € 3,71 

6             283 € 2,26 

 

Ab 01.01.2022 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             449 € 10,33 

2             404 €  9,29 

3             360 € 8,28 

4             376 € 5,26 

5             311 € 3,73 

6             285 € 2,28 

 

Ab 01.01.2023 

Regelbedarfsstufe Betrag Mehrbedarf in Euro 

1             502 € 11,55 

2             451 €  10,37 

3             402 € 9,25 

4             420 € 5,88 

5             348 € 4,18 

6             318 € 2,54 

 

Angemessenheit Heizkosten in EUR lt. Bundesweitem Heizspiegel 2022 in EUR je Jahr 
und Monat 
 

 
 

Angemessenheit Heizkosten ohne Kosten der Warmwasserbereitung in EUR lt. Heizspiegel 2022 in EUR je Jahr / Monat

Aufgrund der Deckelung der Energiekosten sind bis zum 31. März 2024 abweichend folgende Werte bei den Heizkosten zu berücksichtigen:

 (Erdgas: 12 ct/kWh; Wärmepumpe 28 ct/kWh und Fernwärme 9,5 ct/kWh)

Brennstoff

Gebäudeg

röße in m²

0 - 250 1.428,00 119,00 1.713,60 142,80 2.142,00 178,50 2.570,40 214,20 428,40 35,70

251-500 1.356,00 113,00 1.627,20 135,60 2.034,00 169,50 2.440,80 203,40 406,80 33,90

501-1000 1.278,00 106,50 1.533,60 127,80 1.917,00 159,75 2.300,40 191,70 383,40 31,95

>1000 1.230,00 102,50 1.476,00 123,00 1.845,00 153,75 2.214,00 184,50 369,00 30,75

0 - 250 1.064,00 88,67 1.276,80 106,40 1.596,00 133,00 1.915,20 159,60 319,20 26,60

251-500 997,50 83,13 1.197,00 99,75 1.496,25 124,69 1.795,50 149,63 299,25 24,94

501-1000 940,50 78,38 1.128,60 94,05 1.410,75 117,56 1.692,90 141,08 282,15 23,51

>1000 902,50 75,21 1.083,00 90,25 1.353,75 112,81 1.624,50 135,38 270,75 22,56

0 - 250 1.218,00 101,50 1.461,60 121,80 1.827,00 152,25 2.192,40 182,70 365,40 30,45

251-500 1.190,00 99,17 1.428,00 119,00 1.785,00 148,75 2.142,00 178,50 357,00 29,75

501-1000 1.176,00 98,00 1.411,20 117,60 1.764,00 147,00 2.116,80 176,40 352,80 29,40

>1000 1.162,00 96,83 1.394,40 116,20 1.743,00 145,25 2.091,60 174,30 348,60 29,05

jede weitere Person 

(15 m²) Jahr / Monat

Erdgas

Fernwärme

Wärmepumpe

1 Person       (50 m²)                   

Jahr / Monat

2 Personen    (60 m²)            

Jahr / Monat

3 Personen      (75 m²)            

Jahr / Monat

4 Personen      (90 m²)            

Jahr / Monat
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Angemessenheit Heizkosten mit Kosten der Warmwasserbereitung in EUR lt. Heizspiegel 2022 in EUR je Jahr / Monat

Aufgrund der Deckelung der Energiekosten sind bis zum 31. März 2024 abweichend folgende Werte bei den Heizkosten zu berücksichtigen:

 (Erdgas: 12 ct/kWh; Wärmepumpe 28 ct/kWh und Fernwärme 9,5 ct/kWh)

Brennstoff

Gebäudeg

röße in m²

0 - 250 1.572,00 131,00 1.886,40 157,20 2.358,00 196,50 2.829,60 235,80 471,60 39,30

251-500 1.500,00 125,00 1.800,00 150,00 2.250,00 187,50 2.700,00 225,00 450,00 37,50

501-1000 1.422,00 118,50 1.706,40 142,20 2.133,00 177,75 2.559,60 213,30 426,60 35,55

>1000 1.374,00 114,50 1.648,80 137,40 2.061,00 171,75 2.473,20 206,10 412,20 34,35

0 - 250 1.178,00 98,17 1.413,60 117,80 1.767,00 147,25 2.120,40 176,70 353,40 29,45

251-500 1.111,50 92,63 1.333,80 111,15 1.667,25 138,94 2.000,70 166,73 333,45 27,79

501-1000 1.054,50 87,88 1.265,40 105,45 1.581,75 131,81 1.898,10 158,18 316,35 26,36

>1000 1.016,50 84,71 1.219,80 101,65 1.524,75 127,06 1.829,70 152,48 304,95 25,41

0 - 250 1.344,00 112,00 1.612,80 134,40 2.016,00 168,00 2.419,20 201,60 403,20 33,60

251-500 1.316,00 109,67 1.579,20 131,60 1.974,00 164,50 2.368,80 197,40 394,80 32,90

501-1000 1.302,00 108,50 1.562,40 130,20 1.953,00 162,75 2.343,60 195,30 390,60 32,55

>1000 1.288,00 107,33 1.545,60 128,80 1.932,00 161,00 2.318,40 193,20 386,40 32,20

jede weitere Person 

(15 m²) Jahr / Monat

Erdgas

Fernwärme

Wärmepumpe

1 Person       (50 m²)                   

Jahr / Monat

2 Personen    (60 m²)            

Jahr / Monat

3 Personen      (75 m²)            

Jahr / Monat

4 Personen      (90 m²)            

Jahr / Monat


